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Das Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der 
Europäischen Gemeinschaft: Auftrag, Organisation und Aufbauprozeß 

Das Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Gemein- 
schaft (IAAEG) wurde als Stiftung des Öffentlichen Rechts am 1. Oktober 1983 

durch das Land Rheinland-Pfalz errichtet, um das Arbeitsrecht und die Arbeitsbe- 
ziehungen in der Europäischen Gemeinschaft wissenschaftlich m erforschen. Das 
Institut ist seit dem 1. Mai 1985 eine wissenschaftliche Einrichtung der Universität 
Trier, der die Verwaltung der Stiftung obliegt. 

Die Organe der Stiftung sind das Direktorium, der Beirat und das Kuratorium. 

Das Direktorium leitet die Stiftung. Jeder Direktor kann die Stiftung gerichtlich und 
außergerichtlich vertreten. Das Direktorium hat insbesondere die folgenden Auf- 
gaben (vgl. § 7 der Stiftungsurkunde): Es legt die Forschungsvorhaben fest und 
stimmt sie aufeinander ab; es legt einen jährlichen wissenschaftlichen Tätigkeitsbe- 

richt vor, entscheidet über die Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel und 
die Zuordnung der Stellen, ist der dienstrechtliche Vorgesetzte der Mitarbeiter und 

legt einen jährlichen Haushaltsvoranschlag, einen Geschäftsbericht und die Jahres- 
rechnung vor. 

Die Geschäftsordnung ist mündlich abgesprochen. Eine Bibliotheksordnung ist im 
März 1990 beschlossen worden. 

Die Direktoren werden im Benehmen mit der Universität vom Kultusminister be- 

stellt. Der Vertreter des rechtswissenschaftlichen Fachgebietes ist seit dem 01.04.1983 

Herr Prof. Dr. Rolf Birk, als wirtschaftswissenschaftlicher Direktor ist Prof. Dr. 

Dieter Sadowski seit dem 01.08.1988 tätig. Die Direktoren leiten das Institut einver- 
nehmlich. Nachdem Herr Prof. Birk von 1983 bis 1989 die Geschäfte führte, hat vom 

01.01.1990 an Prof. Sadowski diese Aufgabe übernommen. 

Der fünfköpfige Beirat berät mindestens zweimal im Jahr Stiftungsangelegenheiten, 
insbesondere die Planung größerer Forschungsvorhaben und die allgemeine Ausrich- 
tung der Forschungstätigkeit. Satmngsgemäß gehören ihm je zwei von dem rechts- 
bzw. wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich vorgeschlagene Mitglieder an, der 
Vorsitzende wird auf Vorschlag der Direktoren berufen. 





Der Ausgleich dieses Ungleichgewichts und Defizits konnte nicht in wenigen Mona- 

ten erfolgen. Alte Verpflichtungen in der Lehre und ein lange geplantes Forschungs- 
Semester des Wirtschaftswissenschaftlichen Direktors in den USA sowie hohe 

Qualitätsanforderungen an das Wissenschaftliche Personal führten dazu, daß erst 
1990 die Lasten der anstehenden Infrastrukturinvestitionen auf die vorgesehenen 

Stellen verteilt werden konnten. Bis einschließlich 1990 widmeten sich die 

wirtschaftswissenschaftlichen Mitarbeiter praktisch völlig den Voraussetzungen von 
Forschung (Investitionspläne, Bibliothek, EDV, Literaturdatenbanken, 

Unternehmensdatenbanken), obwohl Drittmittelassistenten und ein Lehrstuhlmitar- 
beiter als zusätzliche Kräfte zur Unterstützung herangezogen wurden. Der besondere 
Einsatz von Frau Dr. Backes-Gellner sei ausdrücklich und dankbar vermerkt. Auch in 

1991 sind noch zeitaufwendige Infrastrukturaufgaben zu bewältigen, ehe die Arbeit 
an den Forschungsprojekten die Hauptbeschäftigung werden kann - eine angesichts 
befristeter Verträge mit mehrheitlich unpromovierten Nachwuchskräften gewiß 
problematische Situation. 

W e m  das IAAEG die Bedeutung der rechts- und sozialwissenschaftlichen Max- 
Planck-Institute erhalten soll, was auch das Direktorium anstrebt, dann muß das wis- 
senschaftliche und unterstützende Personal deutlich vermehrt werden. International 
vergleichende und interdisziplinäre Arbeit verlangt die Kenntnis vieler Sprachen, 
Rechtsordnungen und sozialwissenschaftlicher Methoden sowie die Pflege persön- 
licher internationaler Kontakte. Die Dauerbeobachtung von Ländern und supra- 

nationalen Entwicklungen und die Betreuung einer schon jetzt europaweit singulären 

spezialbibliothekl, der Aufbau von Forschungsnetzwerken sowie die kooperative Be- 
handlung von Einzelprojekten müssen auf mehr als acht Personen verteilt werden. 
Dies hat der Kultusminister in den Berufungsverhandlungen mit dem Wirt- 

schaftswissenschaftlichen Direktor nachdrücklich bestätigt, und in einer Pressekon- 
ferenz im Januar 1989 hat der Staatssekretär des Kultusministeriums im Institut aus- 

drücklich eine Verdoppelung des Personals bis 1994 angekündigt. Es versteht sich, 
daß die Vereinigung Deutschlands und die vermutliche Ausweitung der Europäischen 
Gemeinschaft um nord-, mittel- und osteuropäische Länder diesen Ausbaubedarf 
verstärkt. 

Aus unserer Sicht ist unzweifelhaft, daß das IAAEG seinen Aufgaben nur in enger 

Verflechtung mit der Universität Trier gerecht werden kam. Dies ist offensichtlich 
für die Personal- und Sachrnittelverwaltung, die Zusammenarbeit mit der Universi- 

So beruht etwa das Rechtsgutachten für die Deregulierungskommission von H. Kronke: 
Regulierungen auf dem Arbeitsmarkt - Kernbereiche des Arbeitsrechts im internationalen 
Vergleich, Baden-Baden 1990, nennenswert auf den Beständen des IAAEG. 





und gleichzeitig das Graduiertenkolleg der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

"Soziale Sicherung in offenen Industriegesellschaften" feierlich eröffnet wurde, ging 

fiir das IAAEG eine erste Aufbauphase auch symbolisch m Ende. In der Zukunft 
wird es darauf ankommen, auf dem Felde des Arbeitsrechts und der Arbeitsbe- 

ziehungen die Fruchtbarkeit eines Dialogs von Rechts- und Wirtschaftswissenschaf- 

ten zu beweisen. Die Ende 1990 erfolgte Herausgabe einer von Rolf Birk besorgten 

Textsammlung Europäisches Arbeitsrecht (München 1990) sowie ein von Uschi 
Backes-Gellner und Bemd Frick im Georgia Journal of International and 

Comparative Law 1990 veröffentlichter Beitrag markieren den Einschnitt auf andere 
Weise. 

Mit diesem Bericht legt das Direktorium zum ersten Mal öffentlich Rechenschaft 
über die bisherige Tätigkeit des IAAEG ab, was die Länge des Berichtes 
entschuldigen sollte. Diese Eröffnungsbilanz folgt M Aufbau dem Vorbild der 
Jahresberichte des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln mitunter 
SO stark, daß wir es dankbar vermerken möchten. Wir teilen überdies die Be- 
obachtung dessen verehrter Direktorin, daß es in Forschungsinstituten "keine unpro- 

blematischen organisatorischen Lösungen gibt, sondern nur den Versuch, den Tiger 
m reiten" (Renate Mayntz, Forschungsmanagement, Köln 1985, S. 31). 

Quint, im Februar 1991 

Prof. Dr. Rolf Birk Prof. Dr. Dieter Sadowski 

(geschäftsführend) 



2. Forschungsprogramm 

2.1 Recht swissenschahliche Programm 

2.1.1 Rolf Birk 

2.1.1.1 Abgeschlossene Arbeiten (1983-1990) 

a) Textausgabe zum Europäischen Arbeitsrecht: 

Der Schwerpunkt der Veröffentlichungen, wie auch der Vortragstätigkeit wurde im 

Jahre 1990 ganz von der geplanten Verwirklichung des europäischen Binnenmarkts 
bestimmt. 

Einem gerade in der letzten Zeit deutlich erhöhten Informationsbedarf hinsichtlich 

der damit im Zusammenhang stehenden sozialen Fragen hat das Institut durch die 
Herausgabe einer Textsammlung des europäischen Arbeitsrechts Rechnung zu tragen 
versucht. Dabei war die Erwägung leitend, daß Defiziten in der Kenntnis von euro- 

päischem Arbeits- und Sozialrecht am wirkungsvollsten durch die Veröffentlichung 
der einschlägigen Textmaterialen Abhilfe geschaffen werden kann. Die gesetz- 
geberische Tätigkeit des Rates der Europäischen Gemeinschaften war dabei derart 
rege, die Durchdringung des Stoffes bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dagegen 

so gering, daß für die geordnete Darstellung der Materie kaum an externe Vorarbei- 
ten angeknüpft werden konnte. Die umfassende Sichtung der laufenden Publikatio- 

nen und ihre beständige Aufbereitung durch Mitarbeiter des Instituts erwiesen sich 
dabei als Vorbedingung für ein Gelingen des Vorhabens. 

In der nunmehr fertiggestellten Textausgabe wurden nicht weniger als 63 Texte zu- 
sammengestellt. Dabei wurde eine von den praktischen Informationsbedürfnissen be- 
stimmte Auswahl getroffen, andererseits aber auch der Versuch gemacht, den wissen- 
schaftlich interessierenden Materien Raum zu geben. Die Textsammlung berücksich- 

tigt auch bloße Entwürfe des Rates der Gemeinschaften für Rechtsakte. Dies er- 

schien schon deshalb geboten, um der Sammlung eine gewiße Aktualität über den 

Tag hinaus zu sichern. Eine zunehmende Intensivierung der legislativen Tätigkeit der 
Gemeinschaft und die gesteigerte praktische Bedeutung dieser Rechtsquelle für das 
Arbeitsrecht macht aber eine Neuauflage des Werkes zu gegebener Zeit wahr- 

scheinlich. 



Im IAAEG ist bis heute eine umfassende Sammlung von Rechtsakten und Entwür- 

fen, Gesetzesmaterialien und anderen begleitenden Texten erstellt worden. Die 

bestehende Sammlung wird laufend erweitert und aktualisiert. Begleitend findet eine 

gezielte Auswertung der einschlägigen Fachpublikationen statt, die den jeweiligen 

Meinungsstand in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften wider- 
spiegelt. 

Eine derart umfassende Dokumentation des supranationalen Rechts und seiner 

Wirkungen setzt eine entsprechend ausgestattete Bibliothek ebenso voraus wie den 
Einsatz hinreichend qualifizierter Mitarbeiter. Dabei garantiert die Aufteilung der 
anfallenden Aufgaben in Länderreferate die Abdeckung des gesamten Länderspek- 
trums und stellt die intensive Bearbeitung der anfallenden Aufgaben sicher. Von den 
jeweiligen Länderreferenten wird zudem, auch diesseits der Einfiüsse des europäi- 
schen Gemeinschaftsrechts, die Entwicklung der unterschiedlichen nationalen Rechte 
aufmerksam verfolgt und gegebenenfalls wissenschaftlich verwertet. Dabei zeigt eine 
steigende Zahl von an das Institut gerichteten Anfragen das lebhafte Interesse der 
Praxis an umfassender Information an. Diesem Informationsbedürfnis ist denn auch 
die Arbeit der Mitarbeiter an Veröffentlichungen zum großen Teil verpflichtet. 

Für die Betreuung der eigentlich europarechtlichen Aspekte des Forschungsauftrags 
konnte eine weitere Mitarbeiterin gewonnen werden. Die zusätzliche Planstelle stellt 
dabei sicher, daß der sich mehr und mehr verstärkenden legislativen Tätigkeit der 

Gemeinschaften auf dem Gebiet des Arbeitsrechts auch weiterhin die gehörige Auf- 
merksamkeit zukommt. Weil der Einfluß des europäischen Arbeitsrechts, so unter- 

schiedlich er in den einzelnen Rechtsordnungen sein mag, zunehmend in das Blick- 

feld des wissenschaftlichen Interesses tritt und auch eine breitere Öffentlichkeit das 
europäische Recht in jüngerer Zeit verstärkt zur Kenntnis nimmt, haben sich die hier 
gestellten Aufgaben deutlich vergrößert. Die zentrale Erfassung aller einschlägigen 
Materialien muß aber weiterhin eine der Hauptaufgaben der Institutsarbeit sein. 

b) Europäisches Recht und nationale Rechtsordnung 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit wurde durch die Fragestellung vorgegeben, 
inwieweit das europäische Recht geeignet ist, die nationale Arbeitsrechtsordnung zu 
beeinfiußen. Die Beantwortung dieser Frage hat dabei von dem Umstand auszu- 

gehen, daß es der Gemeinschaftsgesetzgebung durchaus nicht um eine formale und 
inhaltliche Angleichung des Arbeitsrechts geht, die eine vollständige Verdrängung 

der nationalen Rechte bewirken würde; ganz im Vordergnind der Bemühungen steht 



stattdessen die An- und Abgleichung der nationalen Rechtsordnungen. Dabei sind 

die Rechtsakte der europäischen Gemeinschaften auf dem Gebiet des Arbeitsrechts, 

ihrer Vorgabe im Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

entsprechend, an der Sicherstellung eines allgemeinverbindlichen Mindeststandards 

der Arbeitnehmerrechte orientiert. Diese Zielsetzung bestimmt als konkretes' Anfor- 

derungsprofil an das nationale Recht das jeweilige Harmonisieningsniveau. 

2.1.1.2 Laufende Arbeiten 

Bücher: 

Kollektives Arbeitsrecht, erscheint bei C.H. Beck, München 
Kündigung und Kündigungsschutz, erscheint bei C.H.Beck, München 
Internationales Arbeitsrecht, erscheint bei J.C.B. Mohr, Tübingen 

Arbeitsrecht und Auslandsbeziehungen, erscheint bei Forke1 Verlag, Wiesbaden 
Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht (zus. mit K. Siehr), erscheint bei Recht 
und Wirtschaft, Heidelberg 

Die Implementation der EG-Richtlinie über den Schutz der Arbeitnehmer bei 
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers, Studie für die Kommission der EG 

Sonstiges: 

Internationales, supranationales Recht, Arbeitskollisionsrecht, in: Münchener Hand- 
buch zum Arbeitsrecht, Bd. I, Ca. 50 S., C.H. Beck, München 

Verschiedene Arbeiten zum europäischen Arbeitsrecht 

2.1.1.3 Geplante Arbeiten 

Keine besonderen Arbeiten zur Aufnahme für 1991 geplant, da die Fortführung der 
laufenden Arbeiten die Kraft voll in Anspruch nimmt. 

2.1.1.4 Rolf Birk mit Mitarbeitern 

a) Die Implementation der arbeitsrechtlichen Richtlinien der EG in den einzelnen 

Mitgliedstaaten 

b) Die Verteilung des Betriebs- und Arbeitskampfrisikos in den wichtigsten 
Industriestaaten 



C) Die Stellung der Arbeitnehmer im Insolvenzverfahren 

d) Implementation von EG-Richtlinien durch Tarifvertrag 

e) Interne Konzernmobilität innerhalb der EG 

f) Die Auswirkungen des Römer Schuldrechtsübereinkomme11~ im Arbeitsrecht 

2.1.1.5 Rolf Birk, Mitarbeiter mit anderen ausländischen Instituten 

a) Institut regional du travail Universite Nancy I1 (Mme. Marraud) Projekt: 
Robert Bosch Stiftung 

I. Berufliche Fortbildung und Umschulung in der Bundesrepublik Deutschland 

1. Überblick 

Das Recht der beruflichen Fortbildung und Umschulung ist in verschiedenen 
Gesetzen geregelt, deren Vorschriften sich teilweise ergänzen oder ineinandergreifen ' 

(AFG, BBiG, HandwO, KschG). Ein wichtiger Bereich ist die öffentlich-rechtliche 
Förderung der Fortbildung und Umschulung. Die entsprechenden Vorschriften 

finden sich im Arbeitsförderungsgesetz (AFG) sowie in den Anordnungen des 
Venvaltungsrates der Bundesanstalt für Arbeit (insbes. Anordnung des Verwaltungs- 
rates über die individuelle Förderung der beruflichen Fortbildung und Umschulung 
in der Fassung vom 18.3.1987, ANBA 1987,584). 

Das AFG kennt sowohl individuelle als auch institutionelle Fördemngsmaßnahmen. 

Nach 5 41 ff. AFG fördert die Bundesanstalt für Arbeit die berufliche Fortbildung, 

wenn ein Antragsteller eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen kann und 
mindestens drei Jahre beruflich tätig war, oder wenn ein Antragsteller ohne abge- 
schlossene Berufsausbildung mindestens sechs Jahre berufstätig war. Nach 5 41 a 
AFG können auch Arbeitslose gefördert werden. Das Ziel der Maßnahmen besteht 
darin, berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten zu erhalten, zu enveitern oder der 
technischen Entwicklung anzupassen. Die Fördermaßnahmen bestehen in der 

Gewährung von Unterhaltsgeld (5 44 AFG) und in der Übernahme der unmittelba- 

ren Sachkosten (5 45 AFG). Die berufliche Umschulung hat das Ziel, den Übergang 
in eine andere geeignete Tätigkeit zu ermöglichen, insbesondere um die berufliche 

Beweglichkeit zu sichern oder zu verbessern (5 47 AFG). Ergänzend zur beruflichen 

Umschulung können den Arbeitgebern Zuschüsse gewährt werden 

(Einarbeitungszuschuß, 5 49 AFG; Eingliederungsbeihilfen, 5 54 AFG; Zuschüsse im 
Rahmen der Arbeitsbeschaffung für ältere Arbeitnehmer, 5 97 AFG). 



Neben den Maßnahmen der individuellen Bildung gewährt die Bundesanstalt fbr 

Arbeit Leistungen der institutionellen Förderung, in deren Rahmen der Aufbau, die 
Erweiterung und Ausstattung von Einrichtungen einschließlich überbetrieblicher 
Lehrwerkstätten gefördert wird ( 5  50 - 52 AFG). 

Die Durchführung und Finanzierung von Fortbildungs- und Um- 

~~hulungsmaßnahmen obliegt nicht nur öffentlich-rechtlichen Trägern, sondern in 
einigen Fällen auch dem Arbeitgeber. Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen 
können eine rechtliche Verpflichtung für den Arbeitgeber darstellen: 5 1 Abs. 2 Satz 
3 KSchG erklärt eine Kündigung für sozial ungerechtfertigt, wenn die Weiterbeschäf- 

tigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Fortbildungs- und Umschulungsmaß- 

nahmen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt hat. 

2. Geplanter Vergleich der gesetzlichen Instrumentarien beider Länder 

Die gesetzlichen Instrumentarien Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland 
weisen erhebliche Unterschiede auE Durch das Gesetz vom 2. August 1989 wurde in 
Frankreich für alle Unternehmen, die Arbeitnehmer aus wirtschaftlichen Gründen 

entlassen, die Verpflichtung eingeführt, diesen Arbeitnehmern sog. conventions de 
conversion anzubieten. Das französische Recht setzt also auf der Ebene des 

Unternehmens an sowie speziell am Problembereich der Kündigung aus wirtschaft- 

lichen Gründen. Der Ansatz des deutschen Rechts ist allgemeinerer Natur. Ebenso 
werden die Schwerpunkte bei der Durchführung und Finanzierung der Maßnahmen 
anders gesetzt. Es erscheint also durchaus lohnend, in diesem Rechtsgebiet einen 
Funktions- und Strukturvergleich der Regelungen beider Länder durchzuführen. 

11. Die arbeitsrechtliche Ausgleichsquittung 

1. Überblick 

Das zweite, für die Forschungskooperation ausgewählte Thema betrifft die gesetz- 
lichen Vorschriften und die Rechtsprechung zur Ausgleichsquittung. 

Im deutschen Arbeitsrecht ist die Ausgleichsquittung nicht ausdrücklich geregelt, so 

daß sich ihre Auslegung, ihr Umfang und ihre Grenzen nach den allgemeinen Vor- 

schriften des bürgerlichen Rechts bestimmen. Die Ausgleichsquittung k a m  verschie- 

denen Rechtscharakter haben: Soweit in ihr der Empfang bestimmter Leistungen 





Am 6.17. Juli 1990 fand eine erste Arbeitssitzung in Schloß Quint statt, am 14. 

Dezember 1990 ein weiteres ganztägiges Arbeitstreffen in Nancy. 

b) Policy Studies Institute, London (Angela Byre) 

Arbeitnehmermobilität im Gemeinsamen Europäischen Markt 

Aufriß des beabsichtigten Deutsch-Englischen Gemeinschaftsprojekts 

Kontext 

Die Mobilität der Arbeitnehmer wird zu den hauptsächlichen Themen der 90er Jahre 
gehören. Eines der zentralen Ziele des schrankenlosen Gemeinsamen Europäischen 
Marktes 1992 ist die Gewährleistung wirklicher Freizügigkeit - von Waren, Dienst- 
leistungen und Personen - innerhalb der Gemeinschaft. 

Dabei sollen die Harmonisierung der beruflichen Anforderungen an bestimmte 
Gruppen ebenso wie die Bemühungen um eine verstärkte Anerkennung der im 
jeweils anderen Staat geltenden Abschlußzeugnisse und beruflichen Befähigungs- 
nachweise die der Arbeitnehmermobilität entgegenstehenden Schranken überwinden. 

Stärker als bislang sollte die Forderung nach einer Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
praktisch umgesetzt werden. 

Die Vereinheitlichung der Marktverhältnisse wird auch zu einer Erweiterung des 

Arbeitskräftereservoirs für die Unternehmen führen und dürfte den Transfer von 
Arbeitnehmern dort erleichtern, wo Unternehmen in verschiedenen Teilen der 
Europäischen Gemeinschaft operativ tätig sind. Daß darüber hinaus auch die 

Entwicklungen im Osten Europas ihren Teil zu einer neuen Dimension der 
Arbeitnehmermobilität auf dem Kontinent der 90er Jahre beitragen werden, steht zu 
vermuten. Auch darf eine verstärkte gesetzgeberische Aktivität der EG auf dem 

Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts erwartet werden, welche darauf abzielen wird, 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und der Gefahr eines "sozialen Dumping" 

entgegenzuwirken; diese wird zahlreiche Aspekte der geltenden Arbeitsbedingungen 
berühren und deshalb mutmaßlich ebenfalls die Personalstrategien in Europa nach- 

haltig beeinflussen. 



Die voroeschlaaene Studie 

Vor diesem Hintergrund steht nun der Vorschlag einer vergleichenden deutsch- 
englischen Studie. Diese soll von erfahrenen Wissenschaftlern auf dem Gebiet des 

Arbeitsrechts und der Arbeitsbeziehungen in zwei der wichtigsten Mitgliedstaaten 

der Europäischen Gemeinschaft durchgeführt werden, welche zudem ein bevorzugtes 

Tätigkeitsfeld transnationaler Unternehmungen darstellen. Die Studie soll dabei die 

Entwicklung der für die Arbeitnehmermobilität geltenden Standards solcher multina- 

tionaler Gesellschaften zum Gegenstand haben, die innerhalb des Gemeinsamen 
Europäischen Marktes tätig sind. 

Das auf die Dauer von fünfzehn Monaten angelegte Forschungsvorhaben (vom 
Herbst 1990 bis zum Beginn der Vollendung des Binnenmarktes im Jahre 1992) zielt 
dabei darauf ab, die der Arbeitnehmermobilität entgegenstehenden praktischen 
Hindernisse näher zu bestimmen sowie die Strategien aufzuzeigen, mit denen 

Unternehmen den neuen personalpolitischen Herausforderungen des Europäischen 
Marktes und den übrigen Veränderungen in Europa begegnen; schließlich soll ihre 
Rückwirkung auf die Arbeitnehmerschaft und deren Interessenvertreter abgeschätzt 
werden. 

Besondere Aufmerksamkeit soll dabei den unternehmensinternen Praktiken der 
Anwerbung und Versetzung von Arbeitnehmern in Gesellschaften gelten, welche in 
verschiedenen Staaten Europas tätig sind. Dabei soll es auch um die Frage gehen, 
inwieweit veränderte Arbeitsbedingungen entwickelt oder wenigstens von den betrof- 

fenen mobilen Arbeitnehmern der 90er Jahre nachgefragt werden. Die Studie will 
dabei Anhaltspunkte für die Frage liefern, ob und inwieweit die Wirtschaft selbst an 
allgemeinen Kriterien ausgerichtete neue Gestaltungsformen der Individualarbeits- 
verträge entwickelt, welche den Keim eines europaweit für Arbeitnehmer gültigen 
Standards ausmachen würden. Andernfalls wäre zu fragen, ob es für die Entwicklung 
derartiger Standards möglicherweise eines stimulierenden Eingreifens der EG- 
Sozialgesetzgebung bedürfen könnte. 

Die Ergebnisse der Studie, welche die Durchsicht von Unterlagen sowie die zu 

leistende Feldarbeit erwarten lassen, ebenso wie die dadurch ermöglichte verglei- 

chende Betrachtung, werden praktische Hinweise für eine effektivere Arbeitneh- 

mermobilität und die Entwicklung von Standards für die Beschäftigung von Arbeit- 

nehmern in den 90er Jahren liefern. 





Sollte sich aber zeigen, daß unterschiedliche Bedürfnisse sowie je eigene nationale 

Traditionen und Gewohnheiten weiterhin die Arbeitsbedingungen bestimmen sollten, 
so würde dies ein Anhaltspunkt für die Rechtfertigung eines Eingreifens der EG- 
Institutionen sein, welche durch eine erneuerte Sozialgesetzgebung einen gemein- 

samen sozialen Mindeststandard und für das Gesamtgebiet der EG geltende einheit- 
liche Grundbedingungen zu sichern hätten. 

Sowohl die Analyse der einschlägigen Unterlagen als auch Fragebogen- und Inter- 
view-Methoden werden zur Durchführung der Forschungsarbeit und Beantwortung 

der ihr gestellten Fragen eingesetzt werden. Was die dokumentarische Arbeit 
anbelangt, so werden zunächst die in den jeweiligen Rechtsordnungen bestehenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen unter Einschluß der bzw. neben den kollektiven 
Regelungen durch die Sozialpartner selbst zu untersuchen sein; beide sind für die im 
Vereinigten Königreich und Deutschland geltenden Arbeitsbedingungen von 
Bedeutung. 

Dabei sollen die sich hieraus ergebenden Rechte und Verpflichtungen in eine ver- 
gleichende Darstellung der Sozialgesetzgebung der EG einbezogen werden, welche 
diese in Verfolg ihres Aktionsprogramms zur Anwendung der Sozialcharta erlassen 

hat und die neben dem Vereinigten Königreich und Deutschland auch alle anderen 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft betrifft. 

Wissenschaftler an beiden beteiligten Instituten verfügen über ausreichende Erfah- 
rung in der Analyse staatlicher und internationaler Bestimmungen des Arbeitsrechts 
und deren gegenseitiger Beeinflussung. Diese Rahmendokumentation ist zum größ- 

ten Teil in den beiden Instituten bereits vorhanden und würde lediglich noch um ein- 
schlägiges Material aus Quellen der EG (Offizielle der EG, Parlamentarier, e t~.) ,  der 

einzelstaatlichen Ministerien sowie von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
ergänzt. 

Auf der Grundlage einer Analyse dieser nationalen und europäischen Gesetzgebung 
wird sich der rechtliche Rahmen entwickeln lassen, innerhalb dessen transnationale 
Unternehmen in den 90er Jahren zu arbeiten haben werden. Auf dieser ersten Stufe 
werden auch die ökonomischen und strukturellen Grundvoraussetzungen für die 
Tätigkeit der Unternehmen in der gebotenen Kürze zu würdigen sein. 

Im weiteren Verlauf des Projekts werden neben einer dokumentarischen Analyse 

auch die maßgeblichen Rechtstatsachen, gleichsam in Feldarbeit, zu sammeln sein. 



Für diesen Zweck sollen in beiden Staaten je maximal 15 Unternehmen ausgesucht 

werden, welche einer näheren Untersuchung zu unterziehen wären. Dabei sollen 5 
Sektoren aus produzierendem Gewerbe und Dienstleistungsbereich die Basis bilden, 

auf der die Unternehmen in den beiden Staaten auszuwählen sein werden; zu denken 
ist dabei an das Banken- und Transportwesen, Computer- und chemische Industrie 
sowie Maschinenbau. Dabei werden sowohl Dienstleistungsbereich als auch das pro- 
duzierende Gewerbe abgedeckt, um damit den Bereichen Rechnung zu tragen, in 

denen EG-weit tätige Unternehmen gesteigerte Aktivitäten entwickeln und Fragen 
der Arbeitnehmermobilität besondere Bedeutung erlangen. Gemeinsame Tätigkeits- 
bereiche werden deshalb gewählt, weil nur so eine sinnvolle Grundlage für Verglei- 

che beider Staaten gebildet werden kann. 

Drei Gesellschaften von verschiedener Größe sollen dabei für Zwecke einer näheren 
Untersuchung aus jedem der Bereiche ausgewählt werden. Diese sollen in mehreren 
EG-Mitgliedstaaten tätig sein, Gesellschaften mit Sitz im Vereinigten Königreich und 
Deutschland umfassen und in beiden Staaten in ähnlicher Weise unternehmerisch 
operieren. 

Die Gesellschaften sollen in diesem Sinne transnationale Unternehmen sein, einige 
gleichsam eingesessene multinationale Konzerne, andere, welche erst seit kurzem 

von den Vorteilen des einheitlichen EG-Markts profitieren und eine weniger inte- 
grierte Untemehmensstruktur aufweisen. Die an die Gesellschaften zu' richtenden 
Fragen sollen Bezug auf die Strategien des Personalmanagements nehmen und die 
Gestaltung der Individualarbeitsverträge für unterschiedliche Ebenen der Arbeit- 
nehmerschaft betreffen - leitende Angestellte und mittleres Management, Techniker 

und Montagefachleute. Auf diesem Wege soll abgeschätzt werden, inwieweit der Mo- 

bilität von Arbeitnehmern bereits ein Hauptaugenmerk der Personalpolitik gilt. 

Es ist zum Beispiel eine seit langem feststehende Untemehmenspraxis, leitende An- 
gestellte von einem Teil des internationalen operativen Tätigkeitsbereichs in einen 

anderen zu transferieren; zunehmend treten nun aber qualifizierte Arbeitnehmer in 

nicht leitenden Positionen, etwa Programmierer, spezialisierte Techniker oder Inge- 
nieure in den Kreis der mobilen Untemehmensangehörigen ein, dies eine Praxis, die 
sich mutmaßlich in dem Umfange ausbreiten wird, in welchem Kenntnisse innerhalb 
eines Marktes ohne Grenzen transferiert werden können. 

Die ausgewählten Unternehmen werden um ihre Mithilfe bei dem For- 

schungsvorhaben gebeten werden müssen. Dabei ist angesichts der guten Kontakte, 

die insoweit von den Wissenschaftlern beider Institute unterhalten werden, davon 



auszugehen, daß eine Kooperation der Gesellschaften und der Zugang zu den inter- 
essierenden Unternehmensunterlagen sichergestellt werden kann. Es entspricht dabei 

der schon in der Vergangenheit geübten Praxis, die nötige Vertraulichkeit m wahren; 

wo aber beispielsweise individualvertragliche Gestaltungen innerhalb eines bestimm- 
ten Unternehmens nicht in identifizierbarer Weise diskutiert werden sollen, wird der 

Firmemame nicht gebraucht werden und eine lediglich sektorielle Identifikation er- 
folgen. 

Während dieser Phase der Feldarbeit werden Fragebogen, Interviews mit Personal- 
managern, einzelnen Arbeitnehmern und deren Interessenvertretem sowie die 
Analyse von Verträgen und in den Unternehmen geltenden Regeln eingesetzt wer- 
den. Dabei wird der Schwerpunkt nach den jeweils prägenden Verhältnissen der bei- 

den Staaten unterschiedlich zu setzen sein; mit Interviews als zentraler Methode im 
weniger formalisierten Vereinigten Königreich, dagegen im stärker formalisierten 
Deutschland gleichrangig mit dokumentarischem Material (Verträge, Absprachen, 
Betnebsvereinbarungen). 

Das Trierer Institut verfügt schon für die Zwecke seiner laufenden Forschungsarbeit 
über eine Sammlung von Tarifverträgen und betrieblichen Absprachen. Zweck von 

InteMews und InteMewanalyse (bzw. Fragebogen und deren Auswertung) soll die 
Beantwortung der von der Studie in der Hauptsache aufgeworfenen Fragen sein. 

Zunächst sollen die spezifischen untemehmerischen Bedürfnisse im Bereich der Ein- 
stellungs- und Versetzungspraxis untersucht und die praktischen Hindernisse disku- 

tiert werden, die der Arbeitnehmermobilität entgegenstehen. Dem hat sich eine Un- 
tersuchung der individualvertraglichen Gestaltungen anzuschließen, die Unterneh- 
men für zu rekrutierende oder zu versetzende Arbeitnehmer entwickelt haben. Dabei 
soll das Augenmerk auf der Frage liegen, inwieweit die Unternehmen die anstehen- 
den Probleme von Fall zu Fall lösen oder etwa einen generell gültigen Rahmen zu 
entwickeln beginnen. Hierbei wird zu prüfen sein, ob die Vertragsgestaltungen mehr 

von nationalen oder EG-weiten Bedürfnissen beeinflußt werden oder gar noch weite- 

ren internationalen Bedürfnissen folgen. Sonderprobleme werden dabei m beachten 

sein: etwa die mit Blick auf Arbeitnehmerleihe und Dienstverschaffung auftretenden 

Schwierigkeiten oder auch Probleme, die sich ergeben mögen, wo Versetzungen von 
Arbeitnehmern in Staaten vorgesehen sind, welche die einschlägigen beruflichen 
Befähigungsnachweise nicht anerkennen. 

In einer letzten Phase, nach Vollendung der Feldarbeit, werden die in den beiden 

Staaten gefundenen Ergebnisse auszuwerten und vor dem Hintergrund der einzel- 



staatlichen Regelungen wie auch dem des sich entwickelnden Gemeinschaftsrechts 
darzustellen sein. Für diese Zwecke wird ein Abschlußbericht erstellt werden, 

welcher Ergebnisse und Schlußfolgerungen der im Vereinigten Königreich und 

Deutschland durchgeführten Studie vergleichend darstellt und dabei auf all jene 

Faktoren abheben wird, die auf die Arbeitgebermobilität und die Entwicklung von 

Arbeitsbedingungen in transnationalen Unternehmen der Gemeinschaft Einfluß 
nehmen. 

Das Forschungsvorhaben wird sich auf eine Zeitdauer von fünfzehn Monaten 
erstrecken, mit einer Anlaufphase von sechs Monaten zur Sammlung und Auswertung 
dokumentarischen Materials und Vorarbeiten zur Feldarbeit; weitere sechs Monate 
werden deren Durchführung dienen. In den letzten drei Monaten soll dann ein 
konsolidierter Abschlußbericht erstellt werden. 

Eine positive Antwort des British Council auf die Anfrage der beiden Institute steht 
noch aus. 

2 . 1  Rechtswissenschaftliche Mitarbeiter 

a) Roland Abele 
Dissertationsprojekt: "Gesetzlich nicht geregelte Tarifvertragsformen im spanischen 
Arbeitsrecht" (geplante Fertigstellung: 199 1) 

Das 1980 in Kraft getretene Arbeitnehmerstatut (Estatuto de los Trabajadores) regelt 
in seinem 3. Titel (Art. 82 H.) das Recht der Tarifverhandlungen und Tarifverträge. 
Die gesetzlichen Vorschriften legen ein intrikates System der Verhandlungspflichten 
und Abschlußmodalitäten fest, das, um von einer Gewerkschaft oder einem Arbeit- 
geberverband rechtlich in Anspruch genommen werden zu können, an die 

"Repräsentativität" der Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen gebunden 

wird. Mit anderen Worten: das Arbeitnehmerstatut, das in dieser Hinsicht, was 

seinen Regelungsgehalt betrifft, dem deutschen Tarifvertragsgesetz entspricht, 

beschränkt die tarifliche Verhandlungs- und Abschlußbefugnis auf einige wenige 

"repräsentative", sprich große Gewerkschaften und schließt alle anderen Gewerk- 

schaften aus seinem Regelungsbereich aus. Dabei wird die "Repräsentativität" nicht 
an der Mitgliederzahl der jeweiligen Gewerkschaft festgemacht, sondern an den 

Ergebnissen, welche eine Gewerkschaft bei den Wahlen zu den betrieblichen Arbeit- 

nehmervertretungen (comites de empresa: entspricht ungefähr dem deutschen 
Betriebsrat) erzielt hat. 





auf zwei Fallkonstellationen besonders brisant sind: a) gilt der Tarifvertrag ohne 

weiteres auch für jemand, der erst nachträglich Mitglied der vertragschließenden 
Verbände wird? b) kann ein Verbandsmitglied, z.B. ein Arbeitnehmer, auf die 

Anwendung des Tarifvertrags verzichten? 

Ebenfalls problematisch ist das rechtliche Verhältnis zwischen den - für denselben 

Geltungsbereich anwendbaren - Regelungen eines statuarischen und eines außer- 

statuarischen Vertrags. Da die herrschende Lehre und Rechtsprechung den außer- 

statuarischen Vertrag nur als inkorporierten Teil des Individualarbeitsvertrags 
verstehen, lassen sie eine Abweichung der außerstatuarischen Vorschriften von den 
statuarischen Vorschriften nur zugunsten des Arbeitnehmers zu (Anwendung des 
Günstigkeitsprinzips). Mit anderen Worten: rechtlich wirksam können durch einen 
außerstatuarischen Tarifvertrag nur solche Regelungen vereinbart werden, die für 
den Arbeitnehmer günstiger sind als die Regelungen des statuarischen Tarifvertrags. 
Damit ist der außerstatuarische Tarifvertrag als "Flexibilisierungselement" für den 
Arbeitgeber ungeeignet. 

Aus diesem Grunde dient der außerstatuarische Tarifvertrag in der Praxis vornehm- 
lich dazu, gewissen Berufsgruppen, die mit ihrer Interessenvertretung durch die 
großen Gewerkschaften unzufrieden sind, nachträglich bessere Konditionen ein- 
zuräumen. 

Das spanische Tarifmodell kann nicht auf die deutschen Verhältnisse übertragen 

werden, weil das deutsche Gewerkschaftssystem - Einheitsgewerkschaft - abweichend 

ist. Im Hinblick auf einen europäischen Rahmen könnte es jedoch als Vorbild dienen, 
weil alle romanischen Mitgliedstaaten der EG ein System des Gewerk- 

schaftspluralismus besitzen und sich deshalb in diesen Staaten immer auch die Frage 

der Tarifkonkurrenz zwischen den verschiedenen Gewerkschaften stellt. 

Forschungsprojekte: 

1. Historische Entwicklung des Streik- und Tarifrechts in Italien seit dem 2. Welt- 

krieg 
Untersuchung des Streik- und Tarifrechts in Italien seit dem 2. Weltkrieg (mit kurzer 

Abhandlung der vorangegangenen Entwicklung). Hervorgehoben werden die Unter- 

schiede zum deutschen Recht, d.h. bezüglich des Streikrechts die verfassungsmäßige 

Garantie des Streikrechts als Individualgrundrecht bei gleichzeitigem Fehlen einer 

gesetzlichen Regelung, wobei allgemeine Vorschriften des zivilrechtlichen 
Vertretungsrechts, teilweise aber auch Spezialnormen über die sog. "korporativen" 



Kollektiwerträge aus der ~ussolini-Ära angewandt werden. Ein besonderes Ziel 

dieser Arbeit ist es, Entwicklungen und Veränderungen in der Rechtsprechung 
auhzeigen. Dies ist deshalb von besonderem Interesse, weil auf Grund fehlender 

oder lückenhafter Regelungen sich die entscheidenden Grundsätze in beiden Rechts- 

gebieten aus Richterrecht ergeben. (Veröffentlichung zugesagt für: Archiv für Sozial- 
geschichte, Band XXXI). 

2. Wirtschaftlich bedingte Kündigungen in Italien: 

Untersuchung über das italienische Kündigungsschutzrecht mit besonderer Bezug- 
nahme auf diejenigen Gründe, die eine Kündigung aus wirtschaftlichen Motiven 
rechtfertigen können (betriebsbedingte Kündigungsgründe). Hervorhebung systema- 
tischer Unterschiede zum deutschen Recht. Darstellung der einschlägigen 
Sanktionsmechanismen des italienischen Rechts beim Vorliegen einer un- 
gerechtfertigten Kündigung. (Veröffentlichung zugesagt für: Recht der Internationa- 
len WirtschaftIRIW, 1991,3) 

3. Neue gesetzliche Streikregelung im Öffentlichen Dienst in Italien 

Im Mai 1990 verabschiedete das italienische Parlament ein Ausführungsgesetz für 
Streiks im Öffentlichen Dienst. Somit ist das italienische Streikrecht nunmehr zweige- 
teilt: eine gesetzliche Regelung mit Einschränkungen der Streikausübung innerhalb 
des Öffentlichen Dienstes (Ankündigung des Streiks, Aufrechterhaltung von Not- 
diensten) sowie das großzügige Richterrecht, das weiterhin für die Betriebe der ge- 

werblichen Wirtschaft gilt. Die gesetzliche Neuregelung wird im einzelnen vorgestellt 
und ihre rechtlichen Problempunkte werden erörtert. (Veröffentlichung zugesagt für 
Recht der Arbeit (RdA) 1991, Nr. 2). 

b) Elisabeth Klein: 
Dissertationsprojekt: "Leitende Angestellte in Deutschland und in Frankreich" 

Problembeschreibung: Globaler Streitpunkt ist die gruppenspezifische Eigenstän- 

digkeit der leitenden Angestellten. Diese Sonderstellung wird in einem Rechtsver- 
gleich zwischen den Staaten Deutschland und Frankreich aus rechtlicher und rechts- 
politischer Sicht untersucht. Die Auswirkungen des Europäischen Binnenmarktes auf 
das Wirkungsfeld der leitenden Angestellten finden besondere Berücksichtigung. 

Stand 
- Die Erfassung und die Auswertung der den leitenden Angestellten betreffenden 

Literatur sind weitgehend abgeschlossen. 



- Der Kontakt mit einigen Interessenverbänden der leitenden Angestellten ist her- 

gestellt. 
- Das am 1. Januar 1989 erlassene Gesetz über Sprecherausschüsse der leitenden 

Angestellten (Sprecherausschußgesetz) ist in seinen tatsächlichen und rechtlichen 
Auswirkungen auf die Stellung des leitenden Angestellten im Unternehmen zum 
großen Teil analysiert. 

Nähere Problembeschreibung 

Seit dem Erlaß des Sprecherausschußgesetzes ist der Begriff des leitenden Ange- 
stellten durch die Neufassung des 8 5 Abs. 3 BetrVG und durch das Hinzufügen von 

Abs. 4 in § 5 BetrVG neu gefaßt. Die erste Umschreibung des Begriffs "leitender 
Angestellter" in einer betriebsverfassungsrechtlichen Norm wurde in 5 4 Abs. 2~ 
BetrVG 1952 gegeben. Der in dieser Abgrenningsvorschrift aufgeführte Begriff des 
"persönlichen Vertrauens" war sehr subjektiv; seine Anwendung im konkreten Fall 
hatte den Anschein der Unberechenbarkeit. Die Novellierung des Betriebsverfas- 
sungsgesetzes 1972 sollte zu einer Objektivierung und Präzisierung des Begriffs des 
leitenden Angestellten führen. Die Neufassung sollte den Anwendungsbereich der 
definierten Zielgruppe weder erweitern noch verengen. Die Rechtsprechung des 
BAG zu diesen Problembereichen , die ni einer restriktiven Auslegung des Begriffs 

des Leitenden Angestellten führte, war der Kritik der Wissenschaft ausgesetzt. Die 
begriffliche Auslegung des leitenden Angestellten lag vielfach im Beurteilungsspiel- 

raum des jeweiligen Richters. Eine einheitliche Begriffsfestlegung war anhand der 
gesetzlichen Vorgaben nicht möglich. Mit Erlaß des Sprecherausschußgesetzes soll 
die gesetzgeberisch schwierige Aufgabe, die Gruppe der leitenden Angestellten 
rechtssicher und handhabbar abzugrenzen, bewältigt werden. Die Auswirkungen des 

Sprecherausschußgesetzes auf die bisherige Rechtsprechung des BAG werden 
dargelegt. 

Die Arbeit soll den funktionellen Status der leitenden Angestellten klären, insbe- 

sondere in Abgrenzung zum UntemehmerIArbeitgeber. Die im Individualarbeits- 

recht und im Kollektivarbeitsrecht für die leitenden Angestellten geltenden Re- 
gelungen werden umfassend dargelegt. 

Die gesetzliche Verankerung der Sprecherausschüsse in Deutschland erscheint den 

Interessenverbänden leitender Angestellter in anderen europäischen Staaten nach- 

ahmenswert. Die Confederation Generale des Cadres (C.G.C.), welche die französi- 

sche Interessenvertretung der leitenden Angestellten in Frankreich darstellt, bekun- 
dete gegenüber der "Le Monde" ihr Interesse an einer vergleichbaren Einrichtung. 

Die Abgrenzung des GmbH-Geschäftsführers als "arbeitnehmerähnliche oder als 

arbeitgeberähnliche Person" bereitet sowohl in Frankreich als auch in Deutschland 



große Schwierigkeiten. Die leitenden Angestellten in Frankreich sind bei Be- 
triebsratswahlen weder wahlberechtigt noch wählbar. Diese und andere Sonder- 

stellungen des leitenden Angestellten im Vergleich mit anderen Arbeitnehmer- 

gruppen werden herausgearbeitet. 

Europa 1992 als Chance und Herausforderung f i r  Führungskräfte findet angesichts 
des aktuellen Bezugs besondere Beachtung. 

Die Confedkration Europkenne des Cadres (CEC), ein Zusammenschluß von Füh- 
rungskräften auf europäischer Ebene, forderte mehr Mitwirkung und Mitbestimmung 
der Führungskräfte in den europäischen Unternehmen. Ziele des Berufsstandes der 
leitenden Angestellten müssen eine größere Beteiligung am politischen Entschei- 

dungsprozeß und eine Stärkung der Rechtsposition in den Unternehmen sein. Gesell- 
schaftspolitisches Gehör und Einfiußnahme auf die politischen Entscheidungsträger 
lassen sich am besten mit einer mitgliedsstarken Interessenvereinigung verwirklichen. 
Die Auswirkungen des Binnenmarktes auf die Situation des leitenden Angestellten 
als Einzelkämpfer und als Mitglied einer seine Interessen vertretenden Vereinigung 
werden dargestellt. 

Ziele 

Der leitende Angestellte als eigene Arbeitnehmergruppe wird in all seinen Beson- 
derheiten dargestellt. Es soll aufgezeigt werden, wie Veränderungen in der Ar- 
beitsgestaltung auf seine Position wirken können. Während andere Arbeitnehmer- 
gruppen von Arbeitszeitverkürzungen profitieren, greift für den leitenden Ange- 
stellten keine zeitliche Beschränkung bei der Arbeitsbelastung, außer der seines 

eigenen Leistungsvermögens. Die Frage, ob der Trend hin zur Freizeitgesellschaft an 
der Arbeitnehmergruppe der leitenden Angestellten vorbeigeht, bedarf der Klärung. 

Leitungsfunktionen, die in der Regel mit Macht, Einfiuß, Verantwortung und hohem 
Einkommen verbunden sind, lassen in der Regel wenig Freiraum zur Freizeitgestal- 
tung. 
Arbeiten die einen immer mehr und die anderen immer weniger? 

Inwieweit die Flexibilisierung der Arbeitszeit und atypische Beschäftigungsver- 

hältnisse Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis und die Arbeitsbelastung des lei- 
tenden Angestellten haben können, soll in der Arbeit geklärt werden. 



Forschungsprojekte 

Veröffentlichung in der "Arbeitsrechts-Blattei" unter dem Stichwort "Europäische 
Gemeinschaften". 

Die Abhandlung wendet sich an den mit europäischen Arbeits- und Sozialrecht be- 
faßten Praktiker. Die rechtliche Verbindlichkeit des in der EG geltenden Arbeits- 
und Sozialrechts wird anhand der Richtlinien und Verordnungen dargestellt. Die 
Auswirkungen auf das nationale Arbeitsrecht hinsichtlich Gesetzgebung und 
Rechtsprechung finden besondere Berücksichtigung. 

C) Christina Reiland 
Dissertationsprojekt: Unternehmensaufspaltungen und Gemeinschabsbetriebe im 
französischen Arbeitsrecht 
(Bericht für das Jahr 1989) 

Problembeschreibung 
Veränderungen in der Struktur von Unternehmen werfen vielfältige Probleme in 
arbeitsrechtlicher Hinsicht auf. Dem Arbeitsrecht liegt in weiten Teilen das Ar- 
beitnehmerschutzprinap zugrunde. Durch Umstmkturierungsmaßnahmen von Un- 
ternehmen können die Rechte der Arbeitnehmer verkürzt oder sogar ganz sinnent- 
leert werden. Somit stellt sich die Frage nach dem Verhältnis des Prinzips der un- 
ternehmenschen Organisations~eiheit zu dem des Arbeitnehmerschutzes. In 
Frankreich hat sich eine umfangreiche Rechtsprechung entwickelt, die sich um den 
Begriff der "unitk economique et sociale" rankt. Ganz anders als in der 
bundesrepublikanischen Rechtsprechung wird dort weitgehend von ge- 
sellschaftsrechtlichen Strukturen abstrahiert, um den Gedanken des Arbeitnehmer- 
schutzes zum Tragen kommen zu lassen und insbesondere den Vertretungs- 
institutionen der Arbeitnehmer eine sinnvolle und effektive Durchführung ihrer Auf- 
gaben zu ermöglichen. Eine Schwierigkeit der Arbeit liegt darin, diese geradezu 
unüberschaubare Rechtsprechung ni strukturieren und m analysieren, um die dort 
gefundenen Lösungsansätze aufzeigen zu können. 

Aufbau und Ziele 
Den Ausgangspunkt der Arbeit bildet eine Fallstudie, die einer empirischen Untersu- 
chung entnommen wurde. Anhand der Studie werden konkrete juristische Fragen 
entwickelt, die insbesondere das kollektive Arbeitsrecht betreffen. Wie bestimmt die 
französische Rechtsprechung den "Rahmen" für die Bildung von Organen der Interes- 





2. Die Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen im französischen Recht 

In Frankreich wurde die Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen (licenciement 

economique) im Jahre 1989 neu geregelt. Das neue Gesetz wirft eine Fülle von 

Einzebagen und Anwendungsproblemen auf, die untersucht werden sollen. Be- 

sonderes Augenmerk wird hierbei auf die der Kündigung vorgeschalteten Anhörungs- 
und Konsultationsverfahren zu legen sein (z.B. l'entretien prkalable). 

3. Rechtsvergleichende Darstellung der Kündigungsschutzrechte in Belgien, 
Frankreich und Luxemburg 

Im Rahmen dieses Projektes sollen sämtliche Kündigungsarten, d.h. die verhaltens- 
bedingte, die personenbedingte und die betriebsbedingte Kündigung, betrachtet 
werden, beginnend bei den materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Kündigung bis 
hin zu evtl. sich ergebenden Ansprüchen der Arbeitnehmer (Abfindungszahlungen, 

Anspruch auf Weiterbeschäftigung oder bevorzugte Wiedereinstellung, 
Schadensersatzansprüche). Auch der besondere Kündigungsschutz bestimmter 
Arbeitnehmergruppen (z.B. der von Mitgliedern der Arbeitnehmervertretungen) 
findet Berücksichtigung. Zum Abschluß werden einige strukturelle Unterschiede und 
Parallelen aufgezeigt. 

Dissertationsprojekt: Untemehmensaufspaltungen und Gemeinschaftsbetriebe im 
französischen Arbeitsrecht 
(Bericht für das Jahr 1990) 

Nach dem Ausscheiden von Frau Christina Reiland wird das bereits im Vorjahres- 

bericht näher erläuterte Vorhaben als externes Projekt weitergeführt. 

Veröffentlichungen 

Frau Christina Reiland hat noch im Jahre 1990 eine Arbeit aus dem Bereich des 

praktisch wie wissenschaftlich zunehmend bedeutsamen arbeitsrechtlichen Gleich- 
behandlungsgebots abgeschlossen. Die Abhandlung wird demnächst im renom- 
mierten "Industrial Law Journal", der führenden Zeitschrift für Arbeitsrecht in Groß- 

britannien, in englischer Sprache veröffentlicht. Der Beitrag geht dabei auf eine 
Anregung von Herrn Barry Fitzpatrick zurück, der für die Herausgeber der Zeit- 

schrift den Wunsch nach einer breit angelegten Kooperation an die Mitarbeiter des 

Instituts herangetragen hat; dies zeigt nicht allein ganz allgemein das zunehmende 

Interesse an grenzüberschreitender wissenschaftlicher Zusammenarbeit an, sondern 



verdeutlicht auch den Stellenwert, den das IAAEG als Ansprechpartner auch 
ausländischer Wissenschaftler einnimmt. 

Frau Reiland unterzieht in ihrer Arbeit die Entscheidung des Europäischen Ge- 
richtshofs in Kowalska gegen die Freie und Hansestadt Hamburg einer näheren Un- 
tersuchung und stellt die Auswirkungen dieses Urteils auf das deutsche Arbeitsrecht 

für den interessierten britischen Leser dar. 

d) Bernd Waas 
Dissertationsprojekt: "Englisches Konzernarbeitsrecht" 
Entwicklung des Projekts im Jahre 1990 

a) Gesetzliches Konzernarbeitsrecht 

Das geltende Gesetzesrecht in Großbritannien weist für manche Teilrechtsgebiete 
Bestimmungen auf, die "verbundene Unternehmen" als solche in den Blick nehmen. 

Für eine Rechtsbetrachtung aus deutscher Sicht sind diese Vorschriften zum soge- 
nannten "associated employer" von besonderem Interesse, weil der Konzernsachver- 
halt im deutschen Recht diesseits der Regelungen des kollektiven Arbeitsrechts bis- 
lang eine nur geringe Aufmerksamkeit des Gesetzgebers gefunden hat. 

Die Untersuchung konnte hier allerdings nicht bei der näheren Darstellung der 

Regelungen des britischen Gesetzesrechts stehenbleiben; es erschien vielmehr 

geboten, der Frage nach der Anwendungspraxis durch die Gerichte näher nachzuge- 

hen. Es erwies sich dabei, daß die Entscheidungsfindung der Gerichte, dem engli- 

schen Methodenverständnis entsprechend, ganz überwiegend durch eine restriktive 
lnterpretation bestimmt wird. Im Ergebnis bewirkt dies meistenteils eine für den 
Arbeitnehmer ungünstige Entscheidung. 

Als bedeutsamer Gesichtspunkt bei der skizzierten Rechtsprechungsanalyse zeigte 
sich auch die überwiegend von einem sogenannten "business common sense" inspi- 

rierte Begründungspraxis. Weil den Arbeitsgerichten eine Orientierung der Entschei- 

dungsfindung an einem derartigen Gemeinsinn schon von Gesetzes wegen offensteht 

und die Obergerichte es zudem ablehnen, mehr als nur grobe Orientierungslinien für 
die Arbeit der "Industrial Tribunals" bereitzuhalten, sind die Urteile insbesondere der 

ersten Instanz in der Anwendung des materiellen Rechts häufig wenig gesetzesnah. 



b) Richterrechtliches Konzernarbeitsrecht 

Im Verlauf der Arbeiten wurden Ca. 300 Entscheidungen britischer Gerichte erfaßt, 

ausgewertet und in ihrem maßgeblichen Inhalt dargestellt. Dabei fanden sowohl 
solche Urteile Berücksichtigung, denen ein Konzernsachverhalt in entscheidungser- 

heblicher Weise zugrundelag, als auch solche, denen Hinweise darauf m entnehmen 

waren, welchen Kurs das sich erst entwickelnde richterrechtliche Konzernarbeitsrecht 
nehmen könnte. Die Arbeit erwies sich hier als besonders schwierig, da eine systema- 
tische Gesamtdarstellung des einschlägigen Richterrechts in der britischen Literatur 

zum Thema bislang, wenigstens soweit ersichtlich, nicht m verzeichnen ist. 

Eine Auswertung der Entscheidungen auf ihren im Zusammenhang der Untersu- 
chung interessierenden Gehalt hat ergeben, daß sich die britische Arbeitsgerichtsbar- 
keit der besonderen Konzernproblematik bis heute nur in sehr geringem Umfang 

bewußt ist; der Entscheidungspraxis mangelt häufig bereits innerhalb bestimmter 
Teilrechtsgebiete die notwendige Kohärenz. Ein auch praktisch bedeutsames Beispiel 
hierfür ist das Recht des Kündigungsschutzes. Die Begründungspraxis der Gerichte 

befindet sich hier gegenwärtig ersichtlich in einem Stadium der Orientierung und 
Umorientierung. Es war angesichts dieses Entwicklungsstands der Rechtsprechung 
häufig unumgänglich, vorsichtige Prognosen des weiteren Verlaufs an-, statt konkrete, 
gleichsam bestandskräftige Ergebnisse vorzustellen. 

C) Allgemeines Arbeitsrecht 

Eine Darstellung der konzernspezifischen Problematik kann nur vor dem Hinter- 

grund einer wenigstens groben Skizzierung des "allgemeinen Arbeitsrechts" gelingen. 
Dies ist mit Blick auf das englische Arbeitsrecht um so mehr geboten, als dieses nicht 

unerhebliche Unterschiede zum deutschen Recht aufweist. Nur beispielhaft sei hier 

wieder, aus dem Bereich des Individualarbeitsrechts, auf das Recht des Kündigungs- 

schutzes verwiesen. Eine nähere Betrachtung dieses Teilrechtsgebiets war dabei 
zusätzlich reizvoll, weil vorliegende Untersuchungen dieser praktisch bedeutsamen 
Materie aufgrund einschneidender gesetzlicher Veränderungen in der jüngeren Ver- 
gangenheit als in weiten Bereichen überholt angesehen werden müssen. 

Auffällige Unterschiede zur Rechtslage in Deutschland bestehen aber vor allem im 

kollektiven Arbeitsrecht. Dabei ist hier einerseits das in Deutschland bislang ungere- 

gelt gebliebene Streikrecht aus historischen Gründen gesetzlich normiert; anderer- 





solche ausgewiesen werden oder doch der Durchgriff, recht pauschal, auf das Beste- 

hen einer vertretungsähnlichen sogenannten "agencyM-Beziehung gestützt wird. Diese 

Begründungspraxis ist aus deutscher Sicht für eine gewiße Beliebigkeit der Ergeb- 
nisse verantwortlich. 

Lücken des Arbeitnehmerschutzes im Konzern werden in Deutschland zuweilen mit 

Mitteln der Vertrauenshaftung oder durch Analogie zu bestehenden Schutzvorschrif- 

ten geschlossen. In einem weiteren Abschnitt der Untersuchung mußte es deshalb 

darum gehen, den Umfang näher zu bestimmen, in dem diese oder vergleichbare Be- 
gründungsmodelle auch für das englische Recht verfügbar sind. Mit Blick auf eine 
Haftung aus veranlaßtem Vertrauen war insoweit neueren Tendenzen in der Ent- 
wicklung des Comrnon Law Rechnung zu tragen, die, von der rechtswissenschaftli- 
chen Forschung dort eng begleitet, die Herausbildung eines relativ verselbständigten 
Haftungsprinzips zwischen Vertrags- und Deliktsrechts wahrscheinlich macht. Für 

eine derartige Haftung hat sich im rechtswissenschaftlichen Schrifttum Großbritanni- 

ens bereits der Begriff der sogenannten "contorts" herausgebildet. Die Arbeit konnte, 
insoweit gleichsam nur am Beispiel des Konzernarbeitsrechts, das Ausmaß einer Er- ' 

reichbarkeit mit dem deutschen Recht vergleichbarer Ergebnisse aufgrund des skiz- 

zierten Haftungsinstituts untersuchen. 

Die Auseinandersetzung mit der Analogiefähigkeit gesetzlicher Vorschriften führte 
demgegenüber stärker in die Problematik des Methodenverständnisses im englischen 

Recht. Dabei erwies sich, daß Schutzlücken zuungunsten des Arbeitnehmers in 
Großbritannien ungleich schwerer durch eine "flexible Handhabung" gesetzlicher Be- 
stimmungen geschlossen werden können, als dies in Deutschland der Fall ist. 

In einer abschließenden Rechtsprechungsanalyse wurde der Versuch unternommen, 

wenigstens als topische Begründungselemente mancher Entscheidung nachzuweisen, 

was sich in Deutschland zu vergleichsweise kohärenten Instituten des Rechts 

entwickelt hat. Es zeigte sich deshalb, daß der erste Befund tiefgreifender 

dogmatischer Unterschiede nicht notwendig verschiedene Lösungen der 
problematischen Sachverhalte bedingen muß. 

Stand des Vorhabens 

Das Dissertationsprojekt konnte wegen anderer, nicht vorhergesehener Arbeiten 
nicht noch im Jahre 1990 abgeschlossen werden. 

Das voraussichtliche Projektende wird jetzt im Februar oder März des Jahres 1991 

erreicht sein. 





punkt und damit ohne weiteres eintritt, bedarf es dann einer Kündigungserklärung 

nicht mehr. Das Bundesarbeitsgericht wertet deshalb eine Befristung "ohne sach- 

lichen Grund" als funktionelle Umgehung des Kündigungsschutzes. Für die Frage, ob 

die Kündigung sachlich gerechtfertigt ist, stellt die Rechtsprechung dabei auf den 

Zeitpunkt der letzten Befristungsabrede ab, wenn ein Vertragsverhältnis mehrfach 
verlängert wurde. Eine dogmatisch unanfechtbare Begründung für diesen nur einge- 

schränkten gerichtlichen Prüfungsumfang steht aber bis heute noch aus, jedenfalls 

sind die Meinungen in der Rechtsliteratur in dieser Frage noch immer geteilt. Das 
Vorhaben will zu dieser Debatte einen Beitrag leisten. 

4. Kündigungsschutz in den USA 

Das Recht des Kündigungsschutzes in den USA entwickelt sich und dies, gerade in 
der jüngeren Vergangenheit, mit einer zunehmenden Dynamik. Entgegen einer 
hierzulande weitverbreiteten Fehlvorstellung trifft es deshalb nicht mehr zu, daß 
Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten einer arbeitgeberseitigen Kündigung weit- 
gehend schutzlos ausgeliefert sind. Dies will das geplante Vorhaben zunächst aufzei- 
gen. In dogmatischer Hinsicht verdient das Kündigungsschutzrecht in den USA aber 
deshalb besonderes Interesse, weil dieser Schutz alternativ, zuweilen aber auch 
kumulativ mit Elementen sowohl des vertraglichen ("contract-theory"), als auch des 

gesetzlichen ("tort") Schuldrechts begründet wird. Das Vorhaben gibt deshalb Gele- 
genheit, eine gleichsam systemübergreifende rechtsvergleichende Betrachtung anzu- 
stellen. Das Projekt konnte im Jahre 1990 abgeschlossen werden. Die Arbeit wird 

demnächst in der "Zeitschrift fiir ausländisches und internationales Arbeits- und 
Sozialrecht" veröffentlicht. 

5. Arbeitskämpfe im Nachkriegsengland 

Das Vorhaben versucht, hierbei dem Auftraggeber (Institut für Sozialgeschichte) 
verpflichtet, eine historische Darstellung der Arbeitskämpfe im Berichtszeitraum. 
Diese soll aber im Lichte der Rechtsprechung der englischen Gerichte erfolgen und 
insoweit einem interdisziplinären Ansatz Rechnung tragen. Es wird damit gleichzeitig 

die Gelegenheit eröffnet, auf die sehr eigenwillige Begründungspraxis der Gerichte in 
England näher einzugehen. Das Projekt konnte im Jahre 1990 abgeschlossen werden. 

Die Arbeit wird im "Archiv fiir Sozialgeschichte" veröffentlicht. 

6. Die Reform der Gleichbehandlungsgesetzgebung im Arbeitsrecht der 

Niederlande: 

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Novellierung des Gleichbehandlungsgebots im 

niederländischen Arbeitsrecht. Die nationale Rechtsordnung ist in diesem Teilrechts- 

gebiet stark von Vorgaben des europäischen Rechts beeinflußt; eine Darstellung die- 



ser Materie wird damit zum Musterfall einer Abhängigkeit von europäischem und 
nationalem Recht. Überdies wurden in den Niederlanden zum Teil neue Wege 

beschritten, um das Gebot der Gleichbehandlung praktisch durchzusetzen. Es mag 

sein, daß die dort angestellten Überlegungen auch die in Deutschland geführte 
Debatte beeinflußen können. Das Projekt konnte im Jahre 1990 abgeschlossen 
werden. Die Arbeit ist im "Recht der internationalen Wirtschaft" bereits 

veröffentlicht. 

7. Gesetzliche Neuerungen durch den Employment Act 1989: 

Die Arbeit stellt eines der jüngeren Gesetze im Bereich des Arbeitsrechts in Großbri- 
tannien vor. Die Arbeit erscheint demnächst in der Zeitschrift "Recht der Arbeit". 

8. Die Reform des Kündigungsschutzrechts in den Niederlanden 

Die Arbeit enthält eine Schilderung der die Novellierung des Kündigungsschutzrechts 
begleitenden Debatte in den Niederlanden. Die Arbeit ist in der "Zeitschrift für 

ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht" bereits veröffentlicht. 

9. Bericht über die Tagung der Gesellschaft für Rechtsvergleichung in Würzburg 

1989 
Die Arbeit ist in der "Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und 
Sozialrecht" bereits veröffentlicht. 

10. Handbuch Europäisches Recht 

Der Schäffer Verlag ("Handelsblatt", "Der Betrieb") plant eine Loseblattsamrnlung 

für Unternehmensberater zu Fragen des Binnenmarkts. Herr Waas hat die Betreuung 
des Abschnitts "ATbeitsrecht/Großbritannientt übernommen. Der Zwecksetzung des 

Werkes entsprechend soll das englische Arbeitsrecht umfassend und für den Prakti- 

ker verständlich dargestellt werden. Die Arbeit soll im März dieses Jahres 
abgeschlossen werden. 

Sonstiges 

Zahlreiche Übersetzungen, u.a. für die "Zeitschrift für internationales und ausländi- 
sches Arbeits- und Sozialrecht". 



2.2 Wirtschaftswissenschaftliches Programm 

2.2.1 Ziele 

Die politisch gewollte Realisierung des Einheitlichen Binnenmarktes wird auch von 

der Bewältigung der sozialen Konsequenzen einer nationalstaatlichen Deregulierung 

abhängen. Es fragt sich, in welchem Maße die "natunvüchsige" ökonomische 

Entwicklung intensivierten Wettbewerbs die am Arbeitsverhältnis ansetzende soziale 
Sicherung verändert und welche nationalen und supranationalen Eingriffe oder auch 
mittels Selbstorganisation der Tanfparteien gefundenen Maßnahmen wünschens- 
werte Kompromisse zwischen Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit hervorbringen 
können. 

Das Verhältnis von Recht und ökonomischem Gesetz ist theoretisch kompliziert und 
empirisch schwer auszumachen, wenn man die Institutionenanalyse auf staatliche 
Ordnungstypen beschränkt. Angesichts des seit einem Jahrzehnt zunehmenden 
Trends zur Stärkung der Entscheidungskompetenz auf Unternehmensebene und in 
den Betrieben, wie er sich in der Legalisierung und Legitimierung prekärer Beschäf- 
tigungsverhältnisse, flexibler Tarifverträge und einer zunehmenden Zahl von Be- 
triebsvereinbarungen widerspiegelt, ist die rechtstatsächliche Forschung zusätzlich er- 
schwert. 

Die ökonomische Würdigung einer bestimmten rechtlichen Regelung erfordert nicht 
nur Kenntnisse des ausländischen Arbeits- und Sozialrechts, sondern auch der 

Funktions- und Kontextbedingungen von Arbeit und sozialer Sicherung. Die Institu- 

tionen unterscheiden sich nicht nur von Land zu Land, wobei in der wis- 

senschaftlichen Diskussion Nicht-EG-Länder zur Bildung von Realtypen herangezo- 
gen werden müssen (Schweden, USA, Japan; Entwicklungsländer), sondern auch je 
nach Unternehmenstypen. Hier stechen Konzerne und multinationale Unternehmen 
hervor. Die empirische Arbeit braucht also internationale Mikrodatensätze, in denen 

Unternehmen die Erhebungseinheiten darstellen. Dies ist selbst für die nationale 

Forschung in der Bundesrepublik Deutschland eine gegenwärtig nur schwer lösbare 

Anforderung. 

So nimmt es nicht wunder, daß die international vergleichende Forschung, vor allem 

auf der Mikroebene, unausgeprägt ist. In Deutschland und Frankreich ist sogar der 
Terminus "Arbeitsbeziehungen" (relations professionnelles) noch ungewöhnlich, und 

die vorhandene Literatur hat eine stark deskriptive Note. In industriesoziologischen 

Studien finden sich Ansätze empirischer Forschung, ebenso beim Vergleich von 



Wirtschaftssystemen und in politikwissenschaftlichen Verbändetheorien. Die Ökono- 

mische, insbesondere die betriebswirtschaftliche Forschung hat dieses Gebiet sowohl 
theoretisch als auch empirisch bislang allenfalls beiläufig beachtet. 

Hier nun setzt der wirtschaftswissenschaftliche Direktor das langfristige Forschungs- 
ziel seiner Arbeitsgruppe. Da die mit betnebswirtschaftlicher Brennweite erfolgende 

international vergleichende Forschung zur Regulierung der Arbeit und der Arbeits- 

beziehungen selten ist, ist sie ein Desiderat an sich. Die in den vergangenen Jahren 
sich herausbildende ökonomische Analyse des Rechts kann Leitlinien für die Koope- 
ration zwischen Arbeitsrechtlern und Personalwirten bieten. Effizienzanalysen regu- 
lierender Eingriffe und, allgemeiner, Kosten-Nutzen-Analysen der Rechtsregeln, die 
den Austausch und den Schutz der Tauschpartner konstituieren, versprechen "das 
soziale Wissen, das Recht als Mittel der Sozialgestaltung benötigt" (Teubner 1985). 
Die Theorie der politischen Regulierung von Arbeitsmärkten durch Arbeitssicher- 
heitsstandards, Lizensierung von Berufen oder Subventionsanreize etwa - bietet einen 
anderen, aber vielfach ähnlichen Zugang zu der Frage, wie den durch Informations- 
kosten und -ungenauigkeiten verursachten Marktunvollkommenheiten begegnet 
werden könnte. Allerdings liegt hier der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit noch 
stärker auf Markt- denn Unternehmensanalysen. 

Viele Arbeiten in der ökonomischen Analyse des Rechts und in der Regulierungs- 
theorie erscheinen allerdings ideologisch voreingenommen für die Deregulierung der 
Arbeitsbeziehungen und den Rückzug des Staates einzutreten. Unvoreingenommene 
und empirische, an konkreten Fragestellungen orientierte Arbeit sollte hier Aufklä- 

rung und Fortschritt bringen. Die rechtspolitische Forderung, staatliche Regelungen a 
priori auf klassische, liberale Minimalpositionen zu beschränken, lehnen A r  ab und 
betrachten in der rechtspolitischen Diskussion neben den wirtschafts- auch sozialpoli- 
tische Erwägungen als wichtig und legitim. 

Eine solche "Öffn~n~sklausel" garantiert ebensowenig wie die Konzentration auf die 
soziale Arena "Unternehmen" jedoch schon ein abgestimmtes Forschungsprogramm. 
Die Sicht- und Denkweisen sowie die Sprache von Juristen, Politikwissenschaftlern 

und Ökonomen sind nicht nur zufällig verschieden. Jurisprudenz wird nur aus- 
nahmsweise als Sozialwissenschaft verstanden, und das Interesse für rechtstatsäch- 
liche, rechtssoziologische oder gar rechtsökonomische Argumente - "iudex non 
calculat" - ist noch relativ gering. Juristen pflegen häufig eine Vorliebe für detailtreue 

Gesetzesauslegungen und damit für den Grundsatz, erst dann rechtsvergleichend zu 

arbeiten, wenn die jeweiligen Regelungen des ausländischen Rechts voll beherrscht 

werden, und sie bevorzugen, auf die Schritte des Gesetzgebers bei der Entwicklung 



inter- oder supranationaler Rechtsnormen zu warten, statt sie "zu betreiben". 

Ökonomen nehmen beim internationalen Vergleich eher den Standpunkt ein, daß 
Marktwirtschaften und -gesellschaften mit pluralistischen Demokratien im wesentli- 

chen gleichen Funktionsbedingungen unterliegen. Beobachtete Unterschiede werden 

dann als vorläufige, historische "Störung" oder funktionsäquivalente Variationen des 

Marktmodells interpretiert. Während Ökonomen ihre empirische Argumentation 

statistisch zu sichern trachten und dies wegen der vermuteten Ähnlichkeit der 

Untersuchungsobjekte glauben tun zu dürfen, präferieren Juristen die Ein- 
zelfallstudie oder den paanveisen Vergleich, weil sie die grundsätzliche Ver- 
schiedenartigkeit ihrer Untersuchungsgegenstände unterstellen und in ideographi- 
scher Absicht deren generelle Vergleichbarkeit anzweifeln. In einer so pointierten 
Karikatur würden sich zudem ökonomische Theoretiker des Rechts und der Arbeits- 
beziehungen als naßforsche Gestalter auch internationaler Rechtsräume darstellen, 
wohingegen Juristen sozialisiert seien, die jeweils geltenden Normen des Gesetzes-, 
Richter- oder Gewohnheitsrechts hinzunehmen und dogmatisch auszulegen. 

Diese Differenzen in den Wissens- und Methodenbeständen, in der Sprache und 
Mentalität sitzen wohl tiefer bei den Novizen als den erfahrenen Fachvertretern, sie 

können nicht durch Beschluß oder eine Stiftungsurkunde überwunden werden. Selbst 
wo der gute Wille nicht fehlt, bedarf der Prozeß des gegenseitigen Kennenlernens 
und Verständnisses gemeinsamer Fragestellungen und geraumer Zeit. Auch dann 
wird keine einheitliche "Interdisziplin" "Rechtsökonomie" oder "ökonomisches 

Arbeitsrecht" angestrebt, sondern bestenfalls eine produktive Interaktion im Hinblick 
auf die Gestaltung von Arbeitsverhältnissen und Arbeitspolitik in offenen 
Industriegesellschaften zustandekommen. 

Die Tatsache, daß in den internationalen Arbeitsgruppen für Law and Economics ar- 

beits- und sozialrechtliche Fragen sowie die Unternehmen als Akteure oder Aktions- 
felder bislang nur eine untergeordnete Aufmerksamkeit erhielten und zudem in 
Deutschland nur vereinzelte, auf persönlichen Interessen beruhende Forschungs- 
initiativen sichtbar sind, deutet an, daß die Aufgabe des IAAEG im wesentlichen ver- 
langt, Neuland zu erschließen. Gelingt sie, so wird nicht nur die betriebswirtschaft- 

liche, organisationsökonomische Forschung bereichert, sondern auch die rechtspoliti- 

sche Diskussion iiber die soziale Bewältigung des Binnenmarktes aufgeklärter als 

bisher. 



2.2.2 Wirtschahswissenschaftliche Projekte 

Um die Funktionsweise und Organisationsbedingungen der Beziehungen zwischen 

Arbeitnehmern und Arbeitgebern auf Untemehmensebene zu untersuchen und die 

Wirkungen rechtlicher Ordnungen auf die Arbeits- und Entscheidungsorganisation 
sowie für die Wettbewerbsprozesse auf Arbeits-, Kapital- und Gütermärkten und für 

die soziale Lage der Arbeitenden zu verstehen, sind unterschiedliche disziplinäre 

Ansätze denkbar. Wir haben einen ökonomischen Zugang gewählt. 

Die Interdependenz von institutioneller Ordnung und handelnden Organisationen, 
wie Untemehmen oder Gewerkschaften, und Individuen ist Gegenstand der neueren 
Institutionenökonomik und Organisationsökonomik. Unter den verschiedensten 
Bezeichnungen (Property-Rights-Theory, Verfügungsrechtstheorie, Econornic 

Analysis of Law, Transaktionskostentheorie, Public Choice Theory, Neue Politische 

Ökonomie, Nichtmarktökonomik, Verhandlungstheorie, Bürokratietheorie, 
Kontrakttheorie) und mit je unterschiedlichen Perspektiven mehren sich Arbeiten, 
die Institutionen nicht mehr nur als Teil des unvermeidlichen Datenkranzes des 
"eigentlichen" ökonomischen, markttheoretisch erfaßbaren Geschehens begreifen 
wollen, sondern die Entstehung und die Entwicklung von Institutionen und Alloka- 
tionsmechanismen selbst ökonomisch, d.h. als Ergebnis unter Unsicherheit 
getroffener rationaler Wahlentscheidungen, zu rekonstruieren versuchen. 

Diese Entwicklung hat die lange vernachlässigte Theorie einzelwirtschaftlicher Orga- 

nisationen befruchtet. Die differentielle Theorie eigentümer- versus 

managementgeleiteter Untemehmen, partizipativer oder sozialistischer Unterneh- 

men, nicht-erwerbswirtschaftlicher und staatlicher Organisationen hat durch ver- 
fügungsrechtliche und delegationstheoretische Analysen (Prinzipal-Agenten-Theorie) 
einen bedeutenden Aufschwung erlebt. 

Das gleiche gilt für die ökonomische Theorie langfristiger Arbeitsverhältnisse 

(Humankapitaltheorie, Theorie interner Arbeitsmärkte), durch die .der Personalwirt- 
schaftslehre erstmals ein ökonomisches im Gegensatz zu einem organisationspsy- 
chologischen oder soziologischen Fundament in Aussicht steht. 

Schließlich hat die ökonomische Analyse von Verbänden und Verhandlungen, im be- 
sonderen also von Gewerkschaften und Tarifverhandlungen, und ebenso die ökono- 
mische Analyse des individuellen Arbeitsrechts eine Alternative zu den bisher vor- 
herrschenden deskriptiven Darstellungen von Rechtsregeln und Institutionen er- 

bracht. 



Diese Theorien, an deren Entwicklung sich Dieter Sadowski seit mehr als einem 
Jahrzehnt beteiligt, behandeln nicht nur die Unternehmen als relevante Forschungs- 
gegenstände und heben sich insofern von den staatsorientierten, politikwissenschaftli- 
chen Korporatismustheorien ebenso wie von den subjektorientierten, industriesozio- 
logischen Ansätzen ab. Sie unterscheiden sich auch von der konventionellen 
Industrial-Relations-Forschung dadurch, daß sie theoriegeleitete Hypothesen bilden 
und einer empirischen Überprüfung unterziehen wollen. 

Natürlich konkurrieren in der Institutionentheorie unterschiedliche Ansätze mitein- 
ander und scheint manchem das Programm einer anhand eines methodologischen 
Individualismus entwickelten Institutionentheorie als Holzweg. Nicht einmal alle 
ökonomischen Institutionenanalysen zeichnen den homo oeconomicus in gleicher 
Weise oder schätzen die Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Befunde und die 
Angemessenheit einer sozio- oder politikökonomischen und insofern nicht neoklassi- 
schen Theorie übereinstimmend ein. Genauere Positionscharakterisierungen seien 
hier ausgespart. Für die Kooperation mit Arbeitsrechtlern dürfte allerdings der von 
manchem propagierte dogmatische Verzicht auf die Leitvorstellung "Gerechtigkeit" 
mgunsten der "Effizienz" eine abstoßende Provokation sein, die wir für unnötig 
halten. Der im Auftrag des IAAEG angelegte internationale Vergleich von Institu- 
tionen, ihrer Kompatibilität, Voraussetzungen und beabsichtigten wie unbe- 
absichtigten Folgen ist gewiß der Königsweg der empirischen Forschung, wenn nur 
die Vergleichbarkeit ernsthaft kontrolliert wird. Daß diese Bedingung nicht leicht er- 
füllbar ist, beweist die geringe Zahl der bislang vorhandenen mikroökonomischen, 
empirischen und internationalen Arbeitsrechts- und Institutionenvergleiche. 

Die ökonomische Forschungsgruppe befindet sich also in der schwierigen Situation, 
ein klar, aber weit gestecktes Ziel zu haben, sich gangbare Wege vorstellen zu kön- 
nen, aber nicht einmal einen Gruppenleiter mit einer Spezialisierung in der interna- 
tional vergleichenden Forschung zu besitzen, noch die notwendige Forschungsinfra- 
struktur im einzelnen zu kennen, geschweige d e m  über sie verfügen zu können. 

In dieser Situation haben wir uns für die risikoreduzierende Strategie entschieden, 
einerseits laufende Arbeiten in das neue Forschungsfeld hinüberzuführen, anderer- 
seits explorative "Probebohrungen" bei gleichzeitiger Entwicklung der "Bohrwerk- 
zeuge, Qualifizierung des Bohrpersonals und Landeserkundung" durchzuführen. Erst 
danach, also frühestens 1992, wollen wir ein längerfristiges, umfassendes, mit den Ju- 
risten des IAAEG abgestimmtes Forschungsprogramm entwerfen und gegebenenfalls 
Länderreferate aufbauen. Dieser Suche dient das diversifizierte Forschungspro- 



grarnm, ihr gelten auch extensive Anstrengungen, in die etablierten Forschungsnetz- 
werke einbezogen zu werden. 

Im folgenden werden die zum Zeitpunkt des Dienstantritts des wirtschaftswissen- 

schaftlichen Direktors einschlägigen Projekte und die im wesentlichen seit 1989 
geplanten Arbeiten vorgestellt. 

1. Projekt: 
"Personalwirtschaft in organisationsökonomischer Perspektive - Die theoretischen 
Grundlagen" (Sadowski) 

2. Projekt: 
"Unternehmerische Beschäftigungspolitik gegenüber schwerbehinderten Arbeitneh- 
mern" (Sadowski/Frick/Stengelhofen) 
2.1 "Betriebliche Personalpolitik und Schwerbehindertenbeschäftigung in Rhein- 

land-Pfalz" (Sadowski/Fnck) 
2.2 '?>ie Rolle der Arbeits- und Sozialverwaltung im Vollzug des 

Schwerbehindertengesetzes" (Sadowski/Frick/Brühl/Stengelhofen) 

3. Projekt: 
"Bestandschutz beim Übergang von Unternehmen, Betrieben und Betriebsteilen im 
internationalen Vergleich" (Kurth) 

4. Projekt: 
"Betriebliche Bildungsentscheidungen als Spiegelbild nationaler Institutionen zur Or- 
ganisation von Unsicherheit" (Backes-Gellner) 

5. Projekt: 

"Chancen und Perspektiven eines europäischen sozialen Dialogs: Zur Bedeutung 
nationaler Interessendivergenzen" (Timmesfeld) 

6. Projekt: 
"Pflegenotstand und Personalanpassungskosten im Krankenhaus" 
(Schieben) 

7. Projekt: 
"Synthetische Unternehmensstichproben" (Krutten) 



8. Projekt 
Komparative Sekundäranalyse von Arbeitnehmerbefragungen (Brühl) 

9. Ergänzungen 
Werkzeitschriften und Sozialbilanzen (Hyman, Schneider) 

1. Projekt: 
"Personalwirtschah in organisationsökonomischer Perspektive 
- Die theoretischen Grundlagen (Sadowski)" 

Eines der Kemprojekte soll in einer Monographie die angedeuteten organisations- 

und institutionenökonomischen Erklämngsansätze für die Personalpraktiken in Un- 
ternehmen entfalten. Die Zusarnmenfühning der einzelnen Unternehmens- 
entscheidungen und des Aufbaus einer Organisation mit den arbeitsrechtlichen Re- 
gelungen ist Ziel; der Bauplan und eine Reihe von Bausteinen liegen bereits vor. 

Wenn man die Schaffung, Sicherung und Nutzung von Qualifizierung in Unterneh- 

men als langfristige Hauptaufgaben der Personalpolitik betrachtet, dann lassen sich 

die Beschäftigungspraktiken interner Arbeitsmärkte als Entscheidungen über 

Humankapital und Organisationskapital darstellen. Die Rekmtierung, Qualifizie- 
rung, Entlohnung und Entlassung von Arbeitnehmern verändert das Humankapital, 
die Entwicklung von Informationsnetzen und Verfahrenssicherheit stiftet Ordnung 
und Vertrauen, ökonomisch kurz "Organisationskapital". 

Diese Begrifflichkeit wurde in einem Aufsatz über "Unternehmerische Personalpoli- 

tik in organisationsökonomischer Perspektive" (1989) (zusammen mit B. Frick) ent- 
wickelt und empirisch genutzt. 

Die Möglichkeit, ein untemehmenseigenes "Rechtssystem" zu schaffen, das die Erfül- 
lung langfristiger und nur impliziter Arbeits- und Kompensationsmsagen sichern soll, i 
wurde in einem Aufsatz "Währt ehrlich am längsten?" (1988) untersucht. Er geht der 

Frage nach, wie sich Arbeitgeber gegen das Brechen von Versprechen durch Arbeit- 
nehmer, etwa durch Abwanderung nach Qualifizierung, und wie sich Arbeitnehmer 
gegen den Vertragsbruch durch Arbeitgeber, beispielsweise durch Entlassung nach 

Lohnzurückhaltung, schützen können und in welchem Maße die Angst vor solchen 

Erwartungsenttäuschungen das Zustandekommen vorteilhafter Verträge verhindert. 
Er versucht die Wirtschaftlichkeit eines zwingenden Betriebsverfassungsrechts aus 
dem Gedanken des "institutionellen Funktionenschutzes" ZU entwickeln. 



Diese Überlegung ist im Hinblick auf die in amerikanischen Unternehmen beob- 
I achtbare Strategie, Arbeitnehmervertretungen m entmachten, 1990 fortgeführt wor- 
I 
I den ("Selbstbindung: eine strategische Option in den Arbeitsbeziehungen?"). In 

beiden Aufsätzen wird die gesetzliche Intervention als dem Grunde nach fiir wirt- 
schaftlich und sozialpolitisch notwendig befunden. 

Die Folgen ordnungspolitischer staatlicher Interventionen auf die Beschäftigungsent- 
scheidungen von Unternehmen und die Prüfung der oft vorempirischen Plädoyers der 

Deregulierungsprotagonisten war Gegenstand eines weiteren Aufsatzes, der einer- 
seits die schwierige Beeinflußbarkeit unternehmerischer Beschäftigungsentschei- 

dungen analysierte, andererseits die positiven Folgen eines Erwartungen stabilisie- 
renden Arbeitsrechts hervorhob (Beschäftigungspolitik, 1989). 

Die angestrebte Theorie der Personalwirtschaft zielt auf die Kosten und Erträge un- 
terschiedlicher Beschäftigungspraktiken und Formen der Organisation von Arbeits- 
und Entscheidungsprozessen. Sie untersucht neben dem Einfluß tangibler Ressourcen 

(Produktmarktpositionen, Technologien) vor allem die Bedeutung von Anreizen, In- 
formationsasymrnetnen sowie Kontroll- und Bestrafungsregeln, die unternehmensin- 
tern, tarifvertraglich oder gesetzlich initiiert und entsprechend durchzusetzen sind. 

I Empirisch gesättigte Hypothesen zur Wirkung von Anreizen und Kontrollen unter 
unterschiedlichen verfügungsrechtlichen Regimes sind von Sadowski bislang vor al- 

lem für das Personal in öffentlichen Organisationen erarbeitet worden. Daher stand 
die organisationswirtschaftliche Einbindung von Lehrern in Schulen (1990), von Pro- 

fessoren (1989, zusammen mit U. Backes-Gellner) und von Chefärzten (1990, zu- 
sammen mit F. Hoffmann) im Vordergrund. Methodisch sind diese Ansätze jedoch 
auf die Modellierung des Verhaltens - partiell immer selbständiger - Arbeitnehmer in 
Unternehmen übertragbar. Dies ist in älteren, aber erst in 1989 veröffentlichten Ar- 

beiten untersucht worden. So in der Theorie der Fluktuationskosten (1989, zusam- 

men mit Th. Stengelhofen) und für die Aushandlung der betrieblichen Sozial- 

leistungen (1989). Ein anderer Aufsatz zur Gestaltung der Arbeitszeit (1990) rückte 
die innerbetrieblichen Interessengegensätze in der Arbeits- und Herrschaftsorganisa- 

tion in den Vordergrund, stellt also gleichsam in der Tradition der Industrial-Relati- 
ans-Forschung ein Konfliktfeld im einzelnen dar. 

1990 wurde die Arbeit an dem Buchmanuskript weiter vorangetrieben. Die vorläufige 
Gliederung des Buches lautet: 



Personalökonomie und Arbeitspolitik in Unternehmen 

Einleitung: Wirtschaftsordnung, Arbeitsverfassung und Personalpraxis 

I. Das Arbeitsmarkiverhalten "kapitalistischert' Unternehmen im Wettbewerb: 
Tauschtheorie 
1. Das Arbeitsangebot 
2. Die Nachfrage nach Personal 

- Generelles und spezifisches Humankapital 
- Personalstand und Arbeitszeit 

3. Die Substitution von Personal und Kapital 1 

- Rationalisierungsinvestitionen 
- Arbeitsorganisation 

4. Personalwirtschaft bei unterschiedlicher Wettbewerbsintensität 
- Arbeitsangebot, Marktmacht, regionale Arbeitsmärkte 

11. Personalpolitik unter Unsicherheit: Kooperationstheorie 
1. Personalselektion und Allokation 3 

B - Einstellung 
E i 

- Beförderung ; 
- Entlassung B 

f 
I 

2. Politikbereiche: 
- Lohnpolitik 
- Bildungspolitik 
- Gesundheitspolitik 

3. Personalpolitische Systeme: 
'Interne Arbeitsmärkte' oder Herrschaftssysteme? 

III. Der unternehmerische Umgang mit Rechtsnormen und staatlichen Inter- 
ventionen 
1. Wahlmöglichkeiten und zwingende Regelungen irn Arbeits- und 

Unternehmensrecht 
2. Die Wirtschaftlichkeit der Einhaltung bzw. Verletzung von Rechtsregeln 
3. Die Vorteilhaftigkeit der Überbietung von Mindestnormen 

- Kapitalbeteiligung 

- Altersversorgung 
4. Die Reaktion auf staatliche Anreize 

IV. Arbeitsrecht und Personalwirtschaft: Internationale Differenzen und Regime- 
wettbewerb 







entwickelt werden soll, leitet unsere Betriebsgrößen- und Branchenvergleiche, sie 
liegt aber auch unserer international vergleichenden Forschung zugmnde. Es sei aus- 

drücklich hervorgehoben, daß aus ökonomischer Sicht die öffentliche bzw. privat- 
wirtschaftliche Verfassung einer Organisation zunächst einmal nur eine Branchendif- 

ferenz markiert, jedoch keine völlige Andersartigkeit nach sich zieht wie dies arbeits- 

rechtlich der Fall ist. Die Veröffentlichungen sind unter (6.2.2) aufgeführt. 

Für 1991 ist eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und die Abschät- 

zung der Handlungsmöglichkeiten der staatlichen Schwerbehindertenpolitik projek- 
tiert. Sie wird sich wesentlich auf die genannten Veröffentlichungen und die Dis- 
sertation von Bemd Frick, "Interne Arbeitsmärkte und betriebliche 

Schwerbehindertenbeschäftigung", stützen, die 1990 abgeschlossen wurde. 

Projekt 2.2: "Die Rolle der Arbeits- und Sozialvenvaltung im Vollzug des 
Schwerbehindertengesetzes" (Sadowski/Frick/Briih1/Stengelhofen) 

Gesetzliche staatliche Eingriffe müssen durchgesetzt und kontrolliert werden. Oft tre- 
ten neben solche Eingriffsverwaltung jedoch auch Maßnahmen der Information und 
Beratung, also Maßnahmen der Leistungsverwaltung. Dem Einfluß staatlicher "Im- 

plementationsbemühungen" auf die Beschäftigungsentscheidungen der Unternehmen 
gehen wir in einem vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung geförderten 
Projekt nach, das Überlegungen zu einer etwaigen Neuinstrumentierung der Schwer- 
behindertenpolitik und einer Novelliemng des Schwerbehindertengesetzes informie- 
ren soll (1989 bis 1991). Dazu soll zunächst der Handlungsspielraum der Unterneh- 
men und Arbeitsämter sowie Hauptfürsorgestellen durch statistische Untersuchungen 

zur Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenstruktur festgestellt werden. Die Differenziemng 

regionaler Problemlagen ist notwendig, da im Aggregat sowohl die Bedingungen be- 

trieblicher Rekrutiemngsentscheidungen als auch der Aktivitäten nachgeordneter 
Ämter oft verschwinden. 

Die Analyse der verfügbaren Längs- und Querschnittsdaten (Indikatoren zur zeit- 
lichen Entwicklung der Beschäftigung und Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter 1975- 

1990 sowie zur regionalen Streuung in den 142 Arbeitsamtsbezirken der alten 
Bundesrepublik) wird im Juni 1991 abgeschlossen werden können. Während der erste 
Teil auf bislang weitgehend ungenutztes Material aus der amtlichen Statistik zurück- 

greift, um die Wirkungsweise des Gesetzes vor und nach der Novelliemng von 1986 
beschreiben, wird im zweiten Teil die Frage nach möglichen Determinanten von 



Erfolg und Mißerfolg thematisiert. Dabei deutet sich an, daß die Struktur der 

Arbeitskräftenachfrage und des -angebotes einen Großteil der Streuung der (Miß-) 
Erfolgsmaße erklären kam. 

Die Problemsicht der Unternehmen wurde durch eine weitgehend repräsentative 
schriftliche Befragung von 8000 Unternehmen, die Sicht ausgewählter Verwaltungen 

wird durch Interviews in ausgewählten Arbeits- und Sozialverwaltungen erhoben. Die 

, verwertbaren 1700 Fragebogen wurden codiert und in einem SPSS-Systemfile auf die 
Großrechenanlage der Universität gelegt. Die Mängel des Datensatzes und ausführ- 
liche Empfehlungen zum Datengebrauch sind für die Arbeitsgruppe verbindlich 
dokumentiert. 

Die theoretischen Zusammenhänge in dieser Studie der lokalen arbeitsmarktpoliti- 
schen Arena werden durch die Theorie der Rekmtierungskanäle, insbesondere der 
Bedeutung informeller gegenüber offizieller Vermittlungen, und durch die Theorie 
der Bürokratie gestiftet. Sie ist mit den (unter 2.2.1) genannten Autoren der Organi- 

sations- und Institutionenökonomie entwickelt worden, hat empirisch allerdings noch 
nicht viele Bewährungsproben bestehen müssen. 

Ein Zwischenbericht wurde im Juni 1990 vorgelegt. Die Veröffentlichung der 

Gesamtergebnisse der Studie ist für Ende 1991 geplant. 

3. Projekt: 
"Bestandschutz beim Übergang von Unternehmen, Betrieben und Betriebsteilen im 
internationalen Vergleich" (Kurth) 

Mit dem Zusammenwachsen der Kapitalmärkte in der Europäischen Gemeinschaft 

kommt es zunehmend zum An- und Verkauf von Unternehmen, Betrieben oder Be- 
triebsteilen. Die nationalen Rechtsordungen haben in sehr unterschiedlichem Aus- 

maß versucht, die bestehenden Arbeitsverhältnisse im Fall des Arbeitgeberwechsels 

zu sichern, den Arbeitsverhältnissen also einen Bestandschutz zu verleihen. Mit der 
Richtlinie des Rates 77/187/EWG wurde eine Vereinheitlichung angestrebt. Ziel 

dieses Projektes ist es, zu untersuchen, wie sich die Bestandschutzregelungen in 
Sanierungssituationen auf unternehmenspolitische Entscheidungskalküle auswirken. 4 

E 
J 

Dabei sollen nicht sozialpolitisch motivierte, normative Überzeugungen zum Maß- 1 

8 

stab gemacht, sondern eine ökonomische Effizienzanalyse versucht werden. 



Inwieweit verursacht die Einschränkung oder Verteuerung unternehmenscher Verfü- 
gungsrechte im Hinblick auf personalpolitische Anpassungsmaßnahmen quantifizier- 
bare Nachteile? Inwieweit wird die interne und externe Flexibilität der angestrebten 
Änderungen des neuen Arbeitgebers behindert? Welche Funktionen werden durch 
diese Nicht-Markt-Regelungen erbracht, die nicht von den Vertragspartnern selbst 
geleistet werden können? Ist die Nutzen-Inzidenz kurz- und langfristig unterschied- 
lich? 

Für den Vergleich wurden die nationalen Regelungen in Großbritannien und der 
Bundesrepublik Deutschland ausgewählt. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen 
sehr starken rechtlichen Bestandschutz, Großbritannien einen vergleichsweise 
geringen. Die Umsetzung der genannten EG-Richtlinie ist in sehr unterschiedlichem 
Maße in das jeweilige nationale Recht erfolgt. Dies gilt nicht nur für den Umfang, 
sondern auch den allgemeinen Stellenwert rechtlicher Regelungen in den Arbeitsbe- 
ziehungen. Diese unterschiedlichen Regelungen können nicht einfach als äquivalent 
angenommen werden. So findet sich in der Literatur wiederholt die Beobachtung, 
daß sanierungsbedürftige Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland öfter 
zerschlagen werden als in Großbritannien. Es wurde verschiedentlich die Vermutung 
geäußert, daß dies mit dem höheren Bestandschutzniveau in der Bundesrepublik 
Deutschland zusammenhängt. 

Dieser erste im IAAEG geplante Versuch, die klassische Funktion des Arbeitsrechts, 
Arbeitnehmerschutzrecht zu sein, in einer Kosten-Nutzen-Analyse zu beurteilen, 
verlangt beispielhaft einen kontextgerechten Vergleich rechtlicher Regelungen. Die 
Regelungen müssen irn Zusammenhang mit dem jeweiligen System der Arbeitsbezie- 
hungen, das die sozialen und politischen Reguliemngsinstanzen, wie Gewerkschaften, 
Betriebsräte, dauerhafte Verhaltens- und Wertemuster umfaßt, interpretiert werden. 
Wichtig erscheint nicht nur das Recht an sich, sondern sein Gebrauch. Die Frage 
aber, inwieweit rechtliche Vorschriften handlungswirksam werden, hängt von den 
Möglichkeiten der Interessendurchsetmng beider Parteien und von den vorhandenen 
Umgehungsmöglichkeiten ab. 

Über die Bestandschutzinstitutionen in der Bundesrepublik Deutschland sowie über 
die Umgehungsmöglichkeiten ist eine Übersicht erarbeitet worden. Die Aussetzung 
des 5613a BGB für die neuen Bundesländer gibt der Fragestellung eine zusätzliche 
Brisanz. Empirische Evidenz liegt nur sporadisch vor. Für 1991 ist ein viermonatiger 
Aufenthalt in Großbritannien an der Industrial Relations Research Unit der 
University of Wanvick vorgesehen, wohin Elke Kurth eine Einladung als Visiting 



Fellow erhalten hat, um entsprechende britische rechtliche und rechtstatsächliche 

Situationen zu studieren. 

4. Projekt: 

"Betriebliche Bildungsentscheidungen als Spiegelbild nationaler Institutionen zur 
Organisation von Unsicherheit" (Backes-Gellner) 

Während im dritten Projekt der schützende Charakter von Recht und seine Folgen 
akzentuiert werden, steht in dieser Arbeit, dem Habilitationsprojekt von Dr. Uschi 
Backes-Gellner, die Ordnung und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten stif- 

tende, "konstitutive" Kraft von Rechtsregeln im Vordergrund des Interesses. W e m  
Unternehmen Investitionen in das Humankapital ihrer Arbeitnehmer tätigen sollen, 
die wegen Abwanderungsgefahren oder Obsoleszenzrisiken stets unter Unsicherheit 
stattfinden, dann bedarf es geeigneter institutioneller und organisatorischer Rahmen- 
bedingungen zur Sicherung des Investitionsertrages oder der "Kooperationsrente". 
Solche Rahmenbedingungen müssen insbesondere die Unsicherheit zukünftiger Ak- 
tionen der Konkurrenten und der Bildungs- und Arbeitsvertragspartner selbst redu- 
zieren. Da unter Ungewißheit keine vielfach bedingten Verträge aufgesetzt werden 
können, sind allenfalls Verfahren zu erwarten, die bei in der Zukunft auftretenden 

Interessenverschiebungen Bestand haben. Sofern unternehmensübergreifende Re- 

gelungen den Charakter eines öffentlichen Gutes haben, ist mit einer privaten 
Unterinvestition zu rechnen und wäre ein Mindestmaß staatlichen Eingriffes notwen- 
dig und produktiv. 

Die im internationalen Vergleich wachsende Attraktivität des deutschen Systems der 

dualen Berufsausbildung stellt die Frage nach den Bedingungen von institutionellen 
Anleihen. Ist das System der Lehrlingsausbildung isoliert zu imitieren, oder verlangt 

es nach bildungsrechtlichen Voraussetzungen und intermediären Organisationen, wie 

Kammern und Tarifparteien, die vielfach verschränkte Elemente der sozialen 

Infrastruktur der bundesrepublikanischen Wirtschaft darstellen? Während auf einer 
ersten Stufe also kollektive Formen der Versicherung riskanter Qualifikationen - 
oder ihr Fehlen - untersucht werden sollen, geht es'in einer zweiten Stufe darum, die 
Vorteilhaftigkeit alternativer institutioneller Arrangements unter wechselnden 

Umweltzuständen zu analysieren. Nicht immer sind Versicherungsverträge 
"erwartungseffizient"; unter bestimmten Bedingungen könnte es Unternehmen 
gelingen, durch unternehmensspezifische Beschäftigungspraktiken, etwa die interner 
Arbeitsmärkte, Selbstversicherung als wirtschaftlichste Aktion zu begründen. Diese 



Uberlepngen laufen auf die Unterscheidung von global versus lokal effizienten Insti- 

tutionen hinaus. 

Uschi Backes-Gellner hat 1990 während eines siebenmonatigen Forschungsaufent- 

haltes als Visiting Scholar im Institute of Industrial Relations der University of 

California, Berkeley, den Stand der Literatur aufgearbeitet und nach empirischem 
Material zur Anbindung eines Kategorienrasters unternehmerischer Qualifikations- 

kalküle gesucht, das Kosten, Erträge und Risiken von Qualifikationsentscheidungen 
unterscheidet. Sie hat Hypothesen entwickelt, wie diese Elemente vom Berufsbil- 
dungssystem und anderen nationalen Arbeitsmarktinstitutionen beeinflußt werden. 
Dabei unterscheidet sie vorläufig drei verschiedene Konstellationen von institutio- 
nellen Rahmenbedingungen (high skill, low skill, mixed regimes). Gegenwärtig arbei- 

tet sie an einem einzelwirtschaftlichen Entscheidungsmodell, das der Operationalisie- 
rung der Einfiußfaktoren und der Meßbarkeit der unterstellten Beziehungen dient, 
und sie entwickelt Hilfsüberlegungen, wie dem Mangel an Unternehmensdaten 
begegnet werden kann. In der Hauptsache wird Backes-Gellner durch die Zusam- 
menstellung paarweise vergleichbarer Daten bei rotierendem Konstanthalten der 
Mehrzahl relevanter Variablen empirische Evidenz aus Sekundäranalysen gewinnen 
wollen, die Primärdatengewinnung ist mit verschiedenen europäischen und amerika- 
nischen Kontaktpartnem unterstützend angelaufen. Eine Rohfassung des theoreti- 
schen Teils dieser Arbeit soll Ende 1991 vorliegen. 

Dies ist ein aussichtsreiches Vorgehen, weil die Humankapitaltheone die bestent- 
wickelte ökonomische Theorie des Arbeitsmarktes darstellt und auch den 

Weiterentwicklungen der Theorie des individuellen Arbeitsvertrages und der 
Personalorganisation von Unternehmen zugrunde liegt, die im ersten Projekt schon 
genauer benannt wurden. Die institutionelle Regulierung des Bildungsmarktes wird 
hier auf ihre langfristigen, dynamischen Konsequenzen für den Arbeitsmarkt unter- 

sucht. So besteht die Vermutung, daß aus dem Zwang zur Überqualifikation 
"Wachstumssog" entstehen könnte - aber dies ist empirisch zu prüfen. 

Die Frage unternehmerischer Qualifikationsstrategien auf dem sich bildenden Bin- 
nenmarkt war Gegenstand einer Tagung des Bildungsökonomischen Ausschusses im 
Verein für Socialpolitik, die Sadowski 1989 organisiert hat und deren überarbeitete 
Ergebnisse 1990 veröffentlicht worden sind (vgl. 6.2.2). Sie wurde mit einer 1990 
ebenfalls von ihm verantworteten Tagung zur entstehenden Bildungsgemeinschaft 
Europa fortgesetzt (vgl. 5.1.1). Da Bildungsmaßnahmen als präventive Arbeits- und 
Sozialpolitik langfristige und dauerhafte Veränderungen induzieren können, spielen 

sie in der wirtschaftswissenschaftlichen Themenwahl des IAAEG eine große Rolle. 
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Dabei erfolgte die Länderauswahl (Auswahl der nationalen Dachverbände) nach 
dem Kriterium größtmöglicher Verschiedenheit hinsichtlich des Politikfeldes 

"Mitbestimmung" relevanter Variablen: Deutschland, Großbritannien, Spanien. 

Gegenwärtig wird noch geprüft, ob das Politikfeld "europäische Mitbestimmung" eine 

hinreichende Basis zur Überprüfung der Forschungshypothese bildet oder ob andere 

Politikfelder (z.B. "Arbeitszeit") ergänzend hinzugezogen werden müssen. 

Im Rahmen dieses Projekts organisierte das IAAEG im Herbst eine internationale 
Tagung "Arbeitgeberverbände in Europa - Politik und Organisation'' (vgl. 5.2.1), 
deren Ergebnisse 1991 in einem eigenen Band zu dem relativ unerforschten Gebiet 
veröffentlicht werden. 

Auch wenn der strittige europäische Einigungsprozeß im Hinblick auf eher betriebs- 

wirtschaftliche als staatspolitische Fragestellungen erfolgen wird, so zeigt dieses Pro- 

jekt, daß eine kontextbewußte betriebswirtschaftliche Analyse nicht zur Ausblendung 
der unternehmensumgreifenden Institutionen, hier vor allem der Tarifparteien, führt. ' 

Die Interdependenz von gesellschaftlichem System und Unternehmen liegt auch dem 
Projekt (4) über Bildungsstrategien zugrunde. 

6. Projekt: 
"Pflegenotstand und Personalanpassungskosten im Krankenhaus" 
(Schieben) 

Dieses drittmittelfinanzierte Projekt (Caritas Trägergesellschaft Trier e.V.) stellt me- 
dizinische Arbeitsmärkte in den Vordergrund und fragt danach, in welchem Maße 
der quantitative Mangel an Pflegekräften und Pflegekräftenachwuchs und die damit 
zusammenhängende hohe Instabilität von Beschäftigungsverhältnissen ein institutio- 
nenneutrales, länderübergreifendes Phänomen sind. Angesichts der Vielzahl und 

Verschiedenheit der beteiligten Akteure, wie der Berufsverbände und der parastaat- 

lichen Sozialleistungsträger, und der unterschiedlichen ~ e d e u t u n ~  der Eigentumsver- 

fassungen könnte man vermuten, daß sich der Pflegenotstand in Luxemburg, 
Frankreich, Belgien und Deutschland unterschiedlich darstellt. Es könnte aber auch 

sein, daß die Ähnlichkeit der Wettbewerbsverhältnisse, die ähnlich gerichteten 
demographischen Entwicklungen, die auf Kostensenkung hin erfolgte Reformgesetz- 
gebung und die Feminität dieses Arbeitssektors die institutionellen Differenzen 
"übertönen". 
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zieller Hinsicht hätten. Die in der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig unter- 

nommenen Initiativen werden in einer Projektgruppe des Instituts für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit zusammengeführt, der auch Sa- 
dowski angehört. Für die Arbeit des IAAEG hat die Diplomarbeit von Rainer 
Krütten (1989) den Erhebungsbedarf formuliert, industrieökonomische und 

organisationstheoretische Hypothesen zur Bedeutung verschiedener Organisationsre- 
gelungen unter unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen formuliert und die 

Aussagefähigkeit vorhandener Unternehmensstichproben abgeschätzt. 

In den vergangenen Jahren ist nun ein Verfahren entwickelt worden, aus aggregierten 
Statistiken (Randverteilungen) verschiedener Merkmale einer unbekannten Grund- 
gesamtheit fiktive, aber mit den Randverteilungen verträgliche Stichprobenelemente 
zu rekonstruieren. 

Zu diesem Zweck kommt ein Algorithmus, das "Simulated Annealing", zur Anwen- 
dung, bei dem, ausgehend von einer plausiblen Initialverteilung für die zu generie- 
renden Variablen, die Merkmalsausprägungen der Variablen iterativ so verändert 

werden, da8 eine möglichst gute Reproduktion der zugrundeliegenden Randvertei- 
lungen erfolgt. In jedem Iterationsschritt werden die Merkmalsausprägungen eines 
zufällig ausgewählten Falles verändert und die so neu konstmierte Stichprobe wird 
mit den Randverteilungen verglichen. Ist der Informationsgewim positiv, d.h. repro- 
duziert die neue Stichprobe die Randverteilung besser als die vorherige, wird die 
Veränderung akzeptiert. Die so konstruierten Stichproben lassen sich als Markov- 
Prozeß beschreiben. Um die Konvergenz zu einem globalen Minimum sicherzustel- 

len, müssen zunächst auch Verschlechterungen akzeptiert werden. Die Zahl der 

akzeptierten Verschlechterungen wird durch einen "Kühlparameter" sukzessive 
vermindert. Es kann gezeigt werden, daß der Algorithmus asymptotisch 

entropiemaximale Verteilungen erzeugt, die nur soweit von einer Gleichverteilung 

abweichen, wie es die mgrundegelegten Randverteilungen erfordern. 

Im zweiten Teil des Projekts soll das verwendete Verfahren und die konstruierte 
Stichprobe auf Validität überprüft werden. Dem Zentrum für Arbeit und Soziales an 
der Universität Trier stehen zwei Unternehmensdatensätze zur Verfügung, die bei 

der Validierung verwendet werden könnten. Zudem besteht die Möglichkeit der 

Verwendung der Bonner Stichprobe der Firmenentwicklung. Eine Reproduktion 
dieser Stichproben mittels des "Simulated Annealing" würde auf die Eignung des 

Verfahrens zur Konstruktion synthetischer Stichproben hindeuten. Mittels verschie- 

dener statistischer Testverfahren kann überprüft werden, ob der synthetisch erzeugte 
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Evidenzen oder Artefakte? Probleme der Vergleichbarkeit 

Kernproblem komparativer Forschung ist die Herstellung funktionaler Äquivalenz. In 

der Literatur für alle Phasen des Forschungsprozesses diskutiert, interessierten 

Äqui~alenz~robleme in diesem Projekt insbesondere auf der Meßebene. Äquivalenz 

meint Vergleichbarkeit, nicht unbedingt Identität von Meßmethoden: wichtig für eine 

vergleichbar valide Messung ist, daß der gesetzte Meßstimulus in jedem nationalen 
Kontext in bemg auf das zu messende theoretische Konstrukt der gleiche ist. 
Schwerwiegendere Äquivalenzprobleme und damit Forschungsartefakte können 

erwartet werden, wenn die den Ergebnissen mgmndeliegenden nationalen 
Erhebungen nicht im Hinblick auf einen internationalen Vergleich konzipiert waren 
("erste Strategie"). In der Tat konnte in einer Vielzahl von Methodenstudien 
demonstriert werden, wie sensibel das Antwortverhalten der Befragten (und in Folge 
davon auch Antwortverteilungen und Variablenbeziehungen) schon auf marginale 
Veränderungen der äußeren Form, der Formulierung oder der Stellung der Fragen 
innerhalb des Fragebogens reagieren. 

Bei internationalen Befragungen sollen gerade solche methodischen Störeffekte 
minimiert werden. Dazu gehört, daß bei der Fragebogenübersetzung auch die 
interkulturellen Differenzen in den Konnotationen, emotionalen Färbungen oder 
einfach der Relevanz von Begriffen in all ihren Feinheiten berücksichtigt werden. Die 
hierzu entwickelten Techniken wie die 'blinde Rückübersetzung' erfordern 
erheblichen Aufwand, da die Übersetzer nicht nur bikulturell, sondern auch mit dem 

Projekt selbst eng vertraut sein müssen. Inwieweit dieser Aufwand bei den einzelnen 
Befragungsprojekten tatsächlich betrieben wurde, k a m  aus den vorliegenden 
Datendokumentationen in der Regel leider kaum ersehen werden. 

Selbst im Falle einer einwandfreien Übersetzung ist das Kriterium der funktionalen 

Äquivalenz noch nicht garantiert; auch lexikalisch äquivalente items müssen im 
jeweils nationalen Kontext keine vergleichbar validen Indikatoren im Hinblick auf 
die zu messende theoretische Variable abgeben. In diesem Falle müssen national- 
spezifische Indikatoren gewählt werden. Daß dieses Problem weder trivial noch auf 
Einstellungsmerkmale begrenzt ist, demonstrieren beispielsweise die Bemühungen 

zur Konstruktion vergleichbarer Bildungsklassifikationen, die, eher als die nur formal 
äquivalenten 'Jahre in formaler Bildung', die selektierenden Wirkungen nationaler 

Bildungssysteme am Arbeitsmarkt möglichst gut erfassen sollen. Da die Beurteilung 

funktionaler Äquivalenz von der je spezifischen Fragestellung des Sekundärforschers 

abhängt, sollte die endgültige Klassifikation von Merkmalen wie Bildung, Beruf, 
Branchen etc. auch dem letzteren vorbehalten bleiben; diese bedeutenden 
"Hintergmndvariablen" sollten daher im Datenmaterial möglichst fein differenziert, 
anstigstenfalls in nationalspezifischen Kategorien, vorliegen. Diesem Anspruch 



kommt das vorliegende Sekundärmaterial unterschiedlich und insgesamt nur unzurei- 

chend entgegen. 

Mit der Unsicherheit über die äquivalente Messung der latenten Einstellungsvari- 

ablen wächst das Interesse an deren nachträglicher Kontrolle bzw. Validierung. 
Strukturgleichungsmodelle werden zwar als geeignetes Instrument diskutiert, stellen 

jedoch hohe Anforderungen an das Datenmaterial. Darüberhinaus müssen auch sie 

vor kulturell bedingtem Bias kapitulieren: Internationale Unterschiede in 

Bejahungstendenzen, sozial ewünschtem Antwortverhalten, Tendenzen zu höflichen 

Antworten, zu Übertreibungen und dergleichen oder einfach die Vorstellung von 
einer 'normalen' Antwort als Referenzmaßstab, der aber in einem anderen 
nationalen Kontext keine Gültigkeit beanspruchen kann, bewirken eine 

nennenswerte Einschränkung des Instruments, so daß beim gegenwärtigen Stand der 
methodischen Entwicklung der 'Wahrheitsgehalt' beobachteter Merkmalsdifferenzen 
kaum bestimmt werden kann. 

Auswemingsstrategien und Aussagefähigkeit von Ergebnissen 

Sollen internationale Unterschiede in den Ausprägungen von Variablen kausal 

erklärt werden (beispielsweise durch institutionelle Differenzen), ist ein solches 
Erklärungsmodell dem Problem der Überdetermination ausgesetzt: es existiert eine 
unbegrenzte Zahl möglicher Ursachen des beobachteten Phänomens, zu deren 
Kontrolle i.d.R. nur eine geringe Zahl von Freiheitsgraden (Zahl der untersuchten 
Länder) zur Verfügung steht. Auch wenn durch die Auswahl möglichst ähnlicher 

Länder eine Konstanthaltung einiger Störfaktoren möglich ist ('most similar systems'- 

Ansatz), kann eine Erklärung der Unterschiede von Variablenniveaus 

strenggenommen nur eine empirisch nicht falsifizierbare und historische Erklärung 

sein. Als alternativer Ansatz bietet es sich an, Hypothesen in Variablenbeziehungen 
zu formulieren, die dann innerhalb der Länderpopulationen auf der Mikroebene 
gemessen werden. Komparative Forschung vollzieht sich auf diese Weise eher als 

Vergleich nationaler 'Gestalten' und ermöglicht eine wesentlich härtere und 
intensivere Überprüfung von Hypothesen über die Auswirkungen institutioneller 
Differenzen. 

Als Ergebnis des Projekts kann festgehalten werden, daJ3 vorsichtig betriebene 
Empirie angesichts nennenswerter Unsicherheiten international vergleichender 

Sekundäranalyse von Urnfragedaten drei Punkte beachten sollte: Erstens die 

Beschränkung auf vergleichend angelegtes Datenmaterial, zweitens ein weitgehender 
Verzicht auf den 'naiven' Vergleich von Mittel- und Anteilswerten, insbesondere 

wenn dies mit ad-hoc-Erklärungen etwaiger Länderdifferenzen einhergeht, drittens 



































































































Dieter Sado wski/Uschi Backes- Gellner-Bemd Frick: 
Proposal Writing, Arbeitsgemeinschaft, WS 1990191 

i Dieter Sadowski/Rainer Sclzieben/Hans-Joaclzim Doerfer: 
V KrankenhausÖkonomie, Seminar, SS 1990 

Dieter Sadowski/Willy Eirmbter/Elke firth/ Wilfn'ed Biewer: 
Wirtschaftskriminalität, Praxisbezogene Studienform, SS 1990 und WS 1990191 

Rainer Knitten: 
Theorie der Firma, Proseminar, SS 1990 
Präskriptive Entscheidungstheorie, Proseminar, WS 1990191 

1 
5.2.5 Wissenschaftliche Selbstverwaltung, Beratung und Ehmngen : 

I d 

1 

i Uschi Backes- Gellner: 
- 1988/89 Mitglied der Berufungskornmission für eine C4-Professur 

"Betriebswirtschaftslehre, insbesondere internationale Unternehmensführung" 
- 1989 Mitglied einer Habilitationskommission im FB I11 (Politikwissenschaft) 
- Sprecher der Mitarbeiter für Betriebswirtschaftslehre des FB IV der Universität 

Trier 1985-1989190 
- 1989 Gutachterin für die Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

- American Economic Association - Committee on the Status of Women in 
Economics 

- Arbeitskreis Sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung (SAMF) 

Rainer Knitten: 
I - Sprecher der Mitarbeiter für Betriebswirtschaftslehre des FB IV der Universität 

Trier seit 1990 

Dieter Sadowski (seit 1988): 
- Bibliothekskommission des Fachbereichs IV 
- Mitglied der Versammlung der Universität Trier 

- Gutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft für den Son- 
derforschungsbereich "Risikolagen im Lebenslauf', Universität Bremen 

- Gutachter im Auswahlverfahren der Studienstiftung des Deutschen Volkes 
- Gutachter für die Zeitschrift für Betriebswirtschaft 

































































8. Lage und Verkehrsanbindung des Instituts 
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